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Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Antrag vom;
30.08.2013
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Vorhaben;r e Wind GmbH’ Herzog-Heinrich-Str. 13, 80336 München

Errichtung und Betrieb von Windenergieanlaqen- 2 WEA Vesta«; V ira- i xnstandort;ürChmeSSer 136 217^ NenNefstunfs 45 MW Nabenh°he 149

WEA

WEA 4

Gemarkung
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Flurstück

108

Koordinat
X

393 320

en UTM 32
Y

5 504 813
WEA 5 Sien 4 53 393 182 5 504 462

GenehmiqunasbesnhP>iH
i.

2.

Zu Gunsten der BayWa r.e. Wind GmbH. Herzog-Heinrich-Str. 13 80336 
München vertreten durch die Geschäftsführerin Elke Hanel und den 
Geschäftsführer Martin Reckmann, wird nach Maßgabe der vorgelegten 

ntrags- und Planunterlagen die immissionsschutzrechtliche Genehmiqunq 
zur Errichtung und zum Betrieb der Windenergieanlagen auf den oben 
genannten Grundstücken erteilt.

Die vorgelegten Antrags- und 
Genehmigungsbescheides.

Planunterlagen sind Bestandteil dieses
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Die Nebenbestimmungen unter Ziffer II. dieses Bescheides sind ebenfalls 
Bestandteil der Genehmigung und zur Sicherstellung der Genehmigungs­
voraussetzungen im Sinne des § 12 Abs. 1 BImSchG erforderlich.

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

II. Nebenbestimmunaen und Hinweise

1. Allgemeine Nebenbestimmungen

1.1 Die Genehmigung ergeht unter folgenden Bedingungen:

a) Die Genehmigung wird erst wirksam, wenn die unter Ziffern 
15.4, 15.6 und 19.2 genannten Bürgschaftserklärungen bei der 
Kreisverwaltung Birkenfeld eingegangen sind.

b) Die Genehmigung wird erst mit Eintragung aller Baulasten 
gemäß § 86 Landesbauordnung

in das Baulastenverzeichnis der Kreisverwaltung Birkenfeld
bzw.
in das Baulastenverzeichnis der Kreisverwaltung Kusel 

wirksam.

c) Die Genehmigung wird erst wirksam, wenn der Nachweis über 
die Zahlung des Ersatzgeldes gemäß Ziffer 14.6 bei der 
Kreisverwaltung Birkenfeld eingegangen ist.

d) Die Inbetriebnahme der WEA 4 und WEA 5 darf erst erfolgen, 
wenn der SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 55743 
Idar-Oberstein zu dem hiermit genehmigten Anlagentyp Vestas 
V 136 das Maschinengutachten der Typenprüfung vorgelegt 
wurde.

e) Die Inbetriebnahme der WEA 4 und WEA 5 darf erst erfolgen, 
wenn der Genehmigungsbehörde und der SGD Nord, 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 55743 Idar-Oberstein eine 
Fachunternehmer-erklärung des Anlagenherstellers vorgelegt 
wurde, die bestätigt, dass die Windenergieanlagen mit dem 
Eisdetektionssystem „BLADEcontroll Eisdetektor BID“ 
ausgerüstet sind und dass dessen Funktionssicherheit durch 
eine Funktionsprüfung spätestens nach Abschluss des 
Probebetriebes der WEA gewährleistet ist.

1.2 Die Windenergieanlagen sind entsprechend der vorgenannten Koordinaten zu 
errichten.

1.3 Die Genehmigung wird unbeschadet der nach § 13 BImSchG vorbehaltenen 
behördlichen Entscheidungen erteilt,

1.4 Die Genehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

SSr
■SjSÄ
BrmSchG) " 3 0rdnun9swidr'9l<eit mit Bußgeld geahndet werden (§ 62

h5lerH|hlln9e2- *VOn den ein9ereichten Unterlagen einschließlich evtl 
ehordlicher Eintragungen und der Bestimmungen des Bescheides die> <?irh

Bau.ausfiihrun9 zwangsläufig ergeben, sind in einem bei der Abnahme 
vorzulegenden Bestandsplan zu dokumentieren.

ie Pflicht zur Anzeige von Änderungen nach § 15 BImSchG sowie die* 
Sibtn^nberthrt '9keit W6sen,licher Änderungen nach § 16 BImSchG

Die Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage entsorechend 
d'edSer Genehmigung und der gesetzlichen Bestimmungen obliegt der Struktur
SUSÄSSSr NOTd’ Re9i°“ G-rbea!S:

SSÄÄÄ iTzSÄ1 ,än9er als drei Jahre nicht

aUSdrÜCkljCh a"e TOm

Werden’ Wenn Sie ord™"9sgemaß fertig

Die vorhandenen Wirtschaftswege dürfen durch den Bau und Betrieb der 
betfeben" beein,rachtl9t werde". entstehende Schäden sind umgehend zu

är wS?1 an9 rta= KMbfl,raSrfSeaba?' die Kabel'«'te9dna, die zum Anschluss 
Genehmigung. 5 ^ ert°rCler"Ch Wird' ist "icht Qegenstand dieser

Beim Wechsel des Anlagenbetreibers bzw. beim Verkauf einer oder mehrerer
undd 39611 'St eine 3b dem Ta9e der Übertragung der WEA geltende
und auf den neuen Anlagenbetreiber bzw auf den Käufer lantPnHo
Bürgschaftserklärung entsprechend der Ziffern 15.4, 15,6 und 19 2 bei der

Bir^enfeld vorzulegen. In diesem Falle sind alle in diesem 
Genehmigungsbescheid genannten Bürgschaftsurkunden auszutauschen.
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2.

2.1

Mitteilungspflichten des Betreibers
Der Beginn der Baumaßnahme ist vor Aufnahme der Arbeiten folgenden
Behörden schriftlich anzuzeigen:
. Krpisverwaltuna Birkenfeld, Abt. Bauen und Umwelt, Schneewiesenstraße

25, 55765 Birkenfeld
• Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 

Gewerbeaufsicht, Hauptstraße 238, 55743 Idar-Oberstein
. Landesbetrieb Mobilität, Fachgruppe Luftverkehr, Gebäude 890, 55483

Hahn-Flughafen
. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesarchaologie, 

Außenstelle Trier, Weimarer Allee 1, 54290 Trier

2 2 Soweit von der Maßnahme Bau- und Kulturdenkmäler oder erdgeschichtliche 
Denkmäler (Fossilien) betroffen sind, ist zusätzlich das Landesamt für 
Denkmalpflege Rheinland-Pfalz in Mainz zu beteiligen Da bei den zu 
erwartenden Erdbewegungen erfahrungsgemäß Fundste"en
kulturgeschichtlich bedeutsamer Denkmäler angeschnitten und oft aus 
Unkenntnis zerstört werden, ist in jedem Falle der Beginn der Erd arbeiten 
rechtzeitig der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Trier
anzuzeigen

Die örtlich eingesetzten Firmen sind anzuweisen, etwa zutage kommende 
Funde (Mauern, Erdverfärbungen, Scherben, Münzen usw.) gemäß § 17 
Denkmalschutzgesetz unverzüglich der Denkmafachbehorde 
(Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Weimarer Allee 1, 54290 
Trier, Telefon 0651/9774-0) zu melden.

2 3 Nach Fertigstellung der Anlagen (= Inbetriebnahme nach Probebetrieb) ist die 
Abnahme unter Vorlage der Abnahmeprotokolle des Herstellers bei der 
Kreisverwaltung Birkenfeld zu beantragen. Über die Abnahme ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die von allen Beteiligten, insbesondere von Bau her 
und Hersteller, zu unterzeichnen ist. Die Anlage darf erst nach erfolgt 
Abnahme in Betrieb genommen werden.

2.4 Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist spätestens eine Woche vorher schriftlich 
anzuzeigen

a) der Kreisverwaltung Birkenfeld

b) der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, Hauptstr. 238, 55743 Idar-Oberstein.

2 5 Ein Wechsel des Anlagenbetreibers bzw. ein Verkauf einer oder mehrerer 
Windkraftanlagen ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Hauptstraße 238, 55743 Idar-Oberstem nach 
§ 52a BImSchG und der Kreisverwaltung Birkenfeld unter Nennung der neuen 
Betreiberanschrift unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
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2.6 SH??"1"Ä2SÄ, 5L iäf4 te Ä ZZZ

Veröffentlichung
3.1

3.2
Die Windkraftanlagen sind als Luftfahrthindernis zu veröffentlichen

Da TOndkraflaniagen als Luftfahrthindernisse veröffentlicht werden müssen

Fachgruppe Luftverkehr, Gebäude 890,Landesbetrieb Mobilität (LBM),
55483 Hahn-Flughafen
die reghtzeitiqe (mindestens 6 Wochen vor Errichtung des Turms')

t9abe ^es|tBaubeginns unter Angabe der laufenden Nummer 69/16 mit 
folgenden, endgültigen Veröffentlichungsdaten anzuzeigen;
c) Name des Standortes (Gemarkung, Flur, Flurstück)

d) Geogr. Standortkoordinaten (Grad, Min. und Sek. mit Angabe des

ääst Krassowski °der wgs 84 mit eir gps-
e)

f)
g)

h)

Höhe der Bauwerksspitze [m ü. Grund] 

Höhe der Bauwerksspitze [m ü. NN]

Art der Kennzeichnung (Beschreibung)

Ansprechpartner mit Anschrift 
der Befeuerung meldet bzw. für

und Telefonnummer, der einen Ausfall 
die Instandsetzung zuständig ist.
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Vorzulegende Bescheinigungen und Unterlagen

Vorlagefristen Unterlagen Vorzulegen bei 1

Innerhalb von vier
Wochen nach Erteilung 
der Genehmigung 
spätestens zu Baubeginn

Schriftliche Kostenübernahme­
erklärung der Genehmigungs­
inhaberin gegenüber der 
Westnetz GmbH, Idar- 
Oberstein, dass die Kosten und 
ggf. erforderliche
Genehmigungen für die 
Verkabelung oder Versetzung 
der bestehenden 20-kV- 
Freileitung übernommen werden 
(siehe Ziffer 17)

Genehmigungsbehörde

Bestätigung über die Durch­
führung eines Einweisungs­
termins mit der Telekom 
Deutschland GmbH gemäß
Ziffer 18.3

Genehmigungsbehörde 1

Bodengutachten mit Angaben
der Bodenkennwerte und 
Grundwasserstände

Genehmigungsbehörde I

Vier Wochen vor 
Baubeginn

‘ Daten über die Art des Bundesamt tur mrra-
Hindernisses, Standort mit Struktur, Umweltschutz
geografischen Koordinaten in und Dienstleistungen
WGS 84, Höhe der der Bundeswehr, Infra
Erdoberfläche, Gesamthöhe I.3, Fontainengraben
über NN, ggf. Art der 200, 53123 Bonn
Kennzeichnung und Zeitraum
Baubeginn bis Bauende unter
Anoabe des Zeichens IV-272-16 | ______ .-----------------
Standsicherheitsnachweis
(Typenstatik) für den konischen 
Stahlrohrmast/Spannbetonmasl 
einschl. der Fundamente sowie 
die Bewehrungs- und Positions 
pläne

Genehmigungsbehörde

Angaben gemäß Ziffer 3.2 zur
Veröffentlichung der WEA als 
Lufthindernis

Landesbetrieb Mobilität
Fachgruppe
Luftverkehr, Gebäude 
890,55483 Hahn- 

1 Flughafen
[Vor der Nutzung der Zufahrt bei Landesbetrieb Mobilität
1 Station 0 395 links (vorhandener 1 Bad Kreuznach, —1



Spätestens 1 Woche vor 
der beabsichtigten 
Inbetriebnahme

Spätestens 1 Woche vor 
der beabsichtigten 
Inbetriebnahme

Unterlagen

WW) sino gemäß Ziffer 11.1.2 
vorzulegen und einvernehmlich 
abzustimmen;
Detailplan für die Bauphase; der 
Schleppkurvennachweis für den 
Rechtseinbieger, Rechtsab­
bieger und Linkseinbieger 
(StVZO-konforme 
Baustellenfahrzeuge/Bauphase) 
und der Schleppkurvennachweis 
für den Rechtseinbieger und 
Rechtsabbieger (kl. Lkw- 
Betriebsphase)

Vorzulegen bei

Eberhard-Anheuser- 
Str. 4, 55543 Bad 
Kreuznach

Eine Fachunternehmererklärung
des Anlagenherstellers über die 
Art und Weise, wie die 
Abschaltung bei Schattenwurf 
bezogen auf den jeweiligen 
Immissionspunkt 
maschinentechnisch gesteuert 
wird sowie eine Bestätigung, 
dass die Abschalteinrichtungen 
eingebaut, programmiert und
betriebsbereit sind_________
Eine Herstellerbescheinigung 
über die technischen Daten der 
WEA, die bestätigt, dass die 
errichtete Anlage identisch ist 
mit der den Prognosen zu 
Grunde liegenden Anlagen­
spezifikationen.

SGD Nord,
Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, 
Hauptstr. 238, 55743 
Idar-Oberstein

SGD Nord,
Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, 
Hauptstr. 238. 55743 
Idar-Oberstein

EU-Konformitätserklärung für 
die WEA

Bescheinigung und Protokoll 
über die Prüfung der 
Blitzschutzanlagen durch einen 
Sachverständigen.

SGD Nord, 
Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, 
Hauptstr. 238. 55743 
Idar-Oberstein
Genehmigungsbehörde

Für den Fall, dass in die 
Windenergieanlage eine 
Brandmeldeanlage eingebaut 
wird, ist eine Bescheinigung und 
ein Protokoll über die Prüfung 
der Brandmeldeanlage durch 
einen Sachkundigen 
vorzulegen.

Genehmigungsbehörde

Bescheinigung des 
Prüfingenieurs (mit Formblatt 
"Bescheinigung über die 
Bauausführung"), dass die 
Windkraftanlage - Fundamente 
und Turm - entsprechend den

Genehmigungsbehörde



1 Vorlagefristen j Unterlagen Vorzulegen bei

von ihm zu verantwortenden 
Bauunterlagen ordnungsgemäß 
ausgeführt wurden (mit der 
Anzeige über die abschließende

1 j Fertigstellung).

Bescheinigung des 
Sachverständigen nach § 8 
SEGBauVO über die Einhaltung 
der im Baugrundgutachten 
aufgeführten Randbedingungen 
und Auflagen an die 
Bauausführung (mit der Anzeige 
über die abschließende 
Fertigstellung).

Genehmigungsbehörde j

Falls Aufzugsanlagen für den 
Personen- und Materialtransport 
eingebaut werden, sind hierüber 
Bescheinigungen des TÜV über 
die ordnungsgemäße
Ausführung dieser

1 1 Aufzugsanlagen vorzulegen.

Genehmigungsbehörde 1

Herstellerbescheinigung über
die Installation der zertifizierten 
Anlage zur Schaltung der 
Befeuerung (Tages- und 
Nachtkennzeichnung).

Genehmigungsbehörde

Angaben über die Erreichbarkeit
der Stelle, die für die technische 
Betriebsführung der WEA 
verantwortlich und in der Lage 
ist, die WEA jederzeit 
stillzusetzen.

SGD Nord,
Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, 
Hauptstr. 238, 55743 
Idar-Oberstein

und
Genehmigungsbehörde

Schriftlicher Nachweis über die
Beauftragung der Messung 
nach Ziffer 7.1.5

SGD Nord, 1
Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, 
Hauptstr. 238, 55743 
Idar-Oberstein

| _______ ___________ J

5. Abfallrechtliche Nebenbestimmungen
5 1 Die bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten ggf. anfallenden Abfälle sind 

gemäß den abfallrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß zu entsorgen.
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6. Betriebstagebuch
6.1

6.2

6.3

h3t Nachweis des ordnungsgemäßen Betriebes ein 
musL 5 1 9 bUCh ZU fUhren’ daS mindestens fönende Eintragungen enthalten

Besondere Vorkommnisse, vor allem Betriebsstörungen und mögliche 
Ursachen und erfolgte Abhilfemaßnahmen

• Ergebnis der Kontroll- und Wartungsarbeiten.
Das Betriebstagebuch ist der Genehmigungsbehörde auf deren 
unverzüglich vorzulegen. Verlangen

Der Betreiber hat für die Anlage eine Betriebsordnung 
Betriebsanweisung zu erstellen und auf Anforderung 
Genehmigungsbehörde vorzulegen. Diese muss mindestens enthalten;

• Vorschriften für die betriebliche Sicherheit und Ordnung,

• Arbeitsabläufe und Betrieb der Anlage,

• festgelegte Kontroll- und Wartungsarbeiten.

• Alarmierungsplan,

bzw.
der

• Verantwortlichkeiten, Organigramm.

7.

7.1

7.1.1

Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Lärm

Die Anlage ist entsprechend der vorgelegten Antragsunterlagen, insbesondere

n7n|C?nloeChniSChen lmmissionsPr°gnose der Ingenieursbüros Pies vom 
U7.08.2013 mit dem Nachtrag vom 20.06.2016 und

# d®roSchattenwurfprognose Revision der CUBE Engineering GmbH vom

zu errichten und zu betreiben.

^ 2 d'e. nachstehend genannten, im Einwirkungsbereich der
Wmdenergfeaniag^ gelegenen Immissionsorte, gelten als Gesamtbelastunq 
jeweils folgende Immissionsrichtwerte; a

Immissionspunkt IRW tags IRW nachts
IO-3, Hoppstädten; Am Manneberq 17 55 dB(A) 40 dB(A)

IO-4, Hoppstädten, Am Krötenpfuhl 55 dB(A) 40 dB(A)
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7.1.3 Die Schallleistungspegel der WEA 4 und 5 dürfen folgenden Maximalwert zu 
allen Tageszeiten nicht überschreiten;

-> 106,5 dB(A) bei einer max. elektrischen Leistung von 3,45 MW

Die hier festgeschriebene Emissionsbegrenzung gilt als eingehalten, wenn der 
durch eine Schall-Emissionsmessung nach DIN 61400-11 und nach FGW- 
Richtlinie bestimmte Schallleistungspegel inklusive der Messunsicherheit und 
der Zuschläge für Impuls- und Tonhaltigkeit die o.g. Schallleistungspegel nicht 
überschreitet.

Hinweis- Bei Einhaltung der v. g. Emissionsbegrenzung ist sichergestellt, dass 
unter Berücksichtigung der verbliebenen Unsicherheiten die obere 
Vertrauensbereichsgrenze aus der Immissionsprognose nicht überschritten 
wird.

7 1 4 Spätestens 12 Monate nach Inbetriebnahme der WEA 4 und WEA 5 ist die 
Einhaltung des unter Nr. 7.1.3 festgeschriebenen Schallleistungspege s von 
106,5 dB(A) durch eine geeignete Emissionsmessung an der WEA 4 
nachzuweisen. Die Emissionsmessung muss entsprechend der DIN 61400-11 
und der FGW-Richtlinie durchgeführt werden. Das Konzept der Messung 
(z. B. Art, Umfang, Messorte und andere Details der Messungen) ist vorher mit 
der zuständigen immissionsschutzrechtlichen Überwachungsbehörde, der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Idar-Oberstein, abzustimmen. Das Messkonzept muss die Bestimmung der 
Ton- und Impulshaltigkeit mit einschließen.

Als Messstelle kommt nur eine nach § 29b BImSchG bekannt gegebene Stelle 
in Frage die über die erforderliche Erfahrung im Bereich der Windenergie 
verfügt 'und an der Erstellung der Schallimmissionsprognose nicht 
mitgearbeitet hat.

7.1.5 Die schriftliche Beauftragung der Messung ist der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Hauptstr 238, 
55743 Idar-Oberstein spätestens zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme in Kopie 
vorzulegen.

7 16 Die Windenergieanlagen dürfen keine immissionsrelevante Impuls- und 
Tonhaltigkeit (> 2 dB(A), gemessen nach den Anforderungen der FGW- 
Richtlinie) aufweisen. Dies gilt für alle Lastzustände.

7.2 Schattenwurf

7.2.1 Es muss durch geeignete Abschalteinrichtungen an den WEA 4 und 5 
überprüfbar und nachweisbar sichergestellt werden, dass an dem 
nachstehend genannten Immissionspunkten der von den Windenergieanlagen 
erzeugte Schattenwurf folgende Werte nicht überschreitet.
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Immissionspunkte Maximal zulässiger

Schattenwurf
Pro Tag maximal zulässiger 

Schattenwurf
IU rf-U1 — H-03

Hoppstädten, Am Sand 1, 2 und 4 8 Stunden/Jahr 30 min
iu n-U4 — H-09

Hoppstädten, Hauptstr. 4, 3, 2a 5a 
1a, 7

8 Stunden/Jahr
30 min

IO H-13-H-15
Hoppstädten, Am Manneberg 16

15, 17
8 Stunden/Jahr

30 min

iu H-l i — H-18
Hoppstädten, Im Krötenpfuhl 4, 3 8 Stunden/Jahr 30 min

IU o-ü2 — S-03, S-Uö
Sien, Raiffeisenstr. 7, 5, 1 8 Stunden/Jahr 30 min

iu o-Uo — O“09
Sien, Sickingerstr. 1, 14, 16, 18, 20 8 Stunden/Jahr 30 min

IU b-11 - S-12
Sein, Sickingerstr. 25, 27 8 Stunden/Jahr 30 min

7.2.2 An denen unter Ziffer 7.2.1 genannten Immissionspunkten müssen alle für di> 
Programmierung erforderlichen Parameter exakt ermittelt werden Hierzu ist 
eine exakte Vermessung der Positionen der ImmiSiacien un^ 
Wmdenergieanlage (z. B. mit DGPS-Empfänger) erforderlich.

fnl^oBHSChMttUn?SdaUer VOn 8 Stunden ist innerhalb von 12 aufeinander 
folgenden Monaten zu begrenzen auremanaer

ZZIT hD?en Zit Sonnenscheindauer und Abschaltzeit müssen von 
9rha«fnh Jf h^1re9lstnert werden- Ebenso sind technische Störungen des 
Leitoa“uz°e<!ganU ^ S,rahlun9sse™0's ™ ™aistrieren und in der

Die registrierten Daten sind 3 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der
wlrnho T Gene^m,gungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbelufeicht 
dar Oberstem vorzulegen. Die aktuellen Daten für das laufende Kalenderjahr 

müssen jederzeit über die Fernüberwachung abrufbar sein.

7Z3 |erLh.einer technischen. störung des Schattenwurfmoduls oder des 
trahlungssensors ist die Windenergieanlage in den Zeiten in denen 

Schattenwurf auftreten kann, solange außer Betrieb zu nehmen bis die 
Funktlonsfahigkeit der Abschalteinrichtung insgesamt wieder sichergestellt ist 
Zwischen der Störung der Abschalteinrichtung und der AußerbeSebnlhme

* * aufsummierten
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8. Arbeitsschutz
o 1 Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen und an geeigneter Stelle in der 

Slai verfügbar zu halten, die u.a. ausführliche Handlungsanleitungen für 

folgende Vorgänge enthält;

. sichere Ausführung des Probebetriebes, der An- und Abfa^°^nge' ^ 
routinemäßigen Wartungs- und Reparaturarbeiten einschl^ch des 
sicheren Material- und Werkzeugtransportes vom Boden in die Gondel

• im Gefahrenfall
• Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung

8 2 Bei der Errichtung und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Anlagen 
sind die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) i.Vjn. 
der 9 Verordnung zum GPSG (Maschinenverordnung) zu beachten. 
Spätestens nach Abschluss des Probebetriebes muss die Wmdenergieanlage 
mit einer CE-Kennzeichnung versehen sein. Des Weiteren muss zu diesem 
Zeitpunkt die EG-Konformitätserklärung des Herstellers/Ernchters gemäß 
Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) für die Wmdenergieanlage als 
Ganzes vorliegen. Die EG-Konformitätserklärung ist zusammen mit der 
entsprechenden Betriebsanleitung in der Wmdenergieanlage zur 
Einsichtnahme aufzubewahren.

8,3 Die Windenergieanlagen müssen sowohl die D|N Etl
Windenergieanlagen“(Ausgabe 2006) als auch die DIN EN 50308 

”windenergieanlagen“(Ausgabe 2005) erfüllen. Nachweise hierzu sind von 
geeigneten Gutachtern mit entsprechenden Erfahrungen (z^B. anerkannt vom 
Germanischen Lloyd oder mit Bekanntgabe nach § 29a BlmschG) vor der 
Inbetriebnahme der Windenergieanlage zu erstellen und den Genehmigungs­
und Überwachungsbehörden auf Verlangen vorzulegen.

8 4 Beim Anschluss der Windenergieanlagen an das Netz des Energieversorgers 
ist zu prüfen, ob Anlagenkomponenten (z. B. Kabel, Transformatorstationen, 
Übergabestationen usw.) in den Anwendungsbereich der 26. Verordnung zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz - Verordnung über elektromagnetische 
Felder - (26. BImSchV) fallen. 0
Dies ist der Fall, wenn die Anlagenteile auf einem Grundstuck im Bereich 
eines Bebauungsplans oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils oder auf einem mit Wohngebäuden bebauten Grundstuck im 
Außenbereich gelegen sind oder derartige Grundstücke überqueren.
Die entsprechenden Anlageteile sind dann mindestens 2 Wochen vor 
Inbetriebnahme gern. § 7 Abs, 2, 26, BImSchV unter Beifügung der 
maßgebenden Daten und eines Lageplans bei der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Hauptstr. 238, 
55743 Idar-Oberstein anzuzeigen.

8 5 Aufzugsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen 
qemäß Anhang IV Teil A Nr. 16 der Maschinennchtlinie. Sie dürfen erst 
betrieben werden, nach dem eine Abnahmeprüfung durch eine zugelassene 
Überwachungsstelle nach § 14 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung
durchgeführt wurde und in der Prüfbescheinigung sicherheitstechnische 
Bedenken gegen den Betrieb nicht erhoben wurden.
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Überwachungsbedürftige Anlagen (hier; Aufzugs-/ Befahranlaqe) und ihre 
Anlagente.Ie s,nd in bestimmten Fristen wiederkeh'end auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich des Betriebes durch eine zuqelassene 
Uberwachungsstelle zu prüfen. Der Betreiber hat die SÄT*.® 
Cesamtanlage und der Anlagenteile auf der Grundlage einer 
sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln und der Struktur- und 
®®ne^5“r?9sd,I®kt,on Nord - Regionalstelle Gewerbeaufsicht - Hauptstraße 
AnLl t ldar:°berstein innerhalb von 6 Monaten nach Inbetriebnahme der 
Anlage unter Beifügung anlagenspezifischer Daten mitzuteilen.
Der Bauherr hat einen geeigneten Koordinator zu bestellen, wenn auf der 
Baustelle Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden.
Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden
SsundhAt6 6h T* .besonders gefährlichen Arbeiten ist ein Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan zu erstellen und anzuwenden.
Besonders gefährliche Arbeiten sind u. a.:

• Arbeiten in Gruben oder Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder

• Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als 7 m,

Aufbau- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t 
Eigengewicht.

Der Bauherr hat eine Vorankündigung zu erstatten für Baustellen, bei denen

• die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Tage beträgt und auf 
denen mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden oder

• der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet.
Sie ist an die SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 55473 Idar- 
Oberstem zu übermitteln.

Die Vorankündigung muss nachstehende Angaben enthalten:

• Ort der Baustelle

• Name und Anschrift des Bauherrn

• Art des Bauvorhabens

• Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten

• Name und Anschrift des Koordinators

• Voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten

• Voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle.

Für Sonntag- und Feiertagsbeschäftigung auf Baustellen ist nach dem 
rbertszeitgesetz eine schriftliche Ausnahmegenehmigung der 

Aufsichtsbehörde erforderlich. Die Ausnahmegenehmigung für Sonn- und 
Feiertagsbeschaftigung ist vorher bei der für die am Betriebssitz der auf den 
Baustellen tätigen Firmen zuständigen Aufsichtsbehörde zu beantragen



Baurechtliche Nebenbestimmungen

Der Nachweis der Standsicherheit des Turms und der Gründung der Anlage 
hat nach den Richtlinien für Windenergieanlagen, Einwirkungen und 
Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung, (Reihe B, Heft 8, 
Fassung Oktober 2012), des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, zu 
erfolgen. Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt weiterhin nach 
Anhang B der Richtlinie für Windenergieanlagen.
Die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen darf nur von den bauaufsichtlich 
anerkannten Prüfeinrichtungen durchgeführt werden. Die Einhaltung der im 
Prüfbericht über den Nachweis der Standsicherheit aufgefuhrten 
Randbedingungen und Auflagen an die Bauausführung einschließlich der 
Gründung ist im Rahmen der Bauüberwachung durch Prufberechtigte, 
Prüfingenieure für Baustatik oder Prüfsachverständige für Standsicherheits­
nachweise zu überprüfen und zu bestätigen.
Die Standfestigkeit des Baugrundes am Aufstellort ist durch ein 
Baugrundgutachten einer sachverständigen Person gemäß SEGBauVO nach 
Abschnitt 3, Buchstabe H der Richtlinie für Windenergieanlagen bis zum 
Baubeginn durch Vorlage bei der unteren Bauaufsichtsbehörde 
nachzuweisen.
Die Einhaltung der im Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der 
DIBt Richtlinie für Windenergieaniagen aufgeführten Randbedingungen und 
Auflagen an die Bauausführung ist im Rahmen der Bauüberwachung durch 
Sachverständige nach der rheinland-pfälzischen Landesverordnung über 
Sachverständige für Erd- und Grundbau (SEGBauVO) zu überprüfen.
Die Prüfberechtigten, Prüfingenieure für Baustatik oder Prüfsachverständige 
für Standsicherheit haben der Genehmigungsbehörde mit dem Bericht über 
das Ergebnis ihrer Prüfung der Bauausführung zugleich die Bescheinigung 
des Sachverständigen nach § 8 SEGBauVO vorzulegen.
Der Standsicherheitsnachweis (Typenstatik) für den konischen 
Stahlrohrmast/Spannbetonmast einschl. der Fundamente sowie die 
Bewehrungs- und Positionspläne sind vor Baubeginn der unteren 
Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.
Mit der Ausführung des Fundamentes darf erst dann begonnen werden, wenn 
die geprüfte und genehmigte Fundamentstatik einschließlich der Bewehrungs­
und Konstruktionspläne sowie die Typenstatik des Turms auf der Baustelle 
vorliegen.
Die Bauarbeiten dürfen nur in dem Umfang ausgeführt werden, wie diese von 
den hierfür zugelassenen Prüfstellen und -ämtern für Baustatik freigegeben 
werden.
Die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen des Turms und der 
Gründung hat nach Abschnitt 15 der DIBt Richtlinie für Windenergieanlagen in 
Verbindung mit dem Wartungspflichtenbuch (Abschnitt 3.1, und 3.4 Buchstabe 
L der Richtlinie) sowie die Einhaltung der in den Gutachten (Nr. 3.1 und Nr.
3.2 der Anlage 2.7/12 der Richtlinie) formulierten Auflagen zu erfolgen.
Die vorgenannten Überprüfungen sind von anerkannten Sachverständigen 
durchzuführen.
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10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Sicherheitstechnische Nebenbestimmungen

wenn sie

^Äfatet:Ld„er Anla9e Wird nach AbSCh"itt 9'6-1 * Richtlinie 

^hden+-^indener9ieanlagen sind wiederkehrende Prüfunqen durch 
p^tu^^11 Bautechn?(^DIBt ^tancT'^OI^^urchführe^'zLr^asserf^Der

ePfnÄrÄ^^

WinadCpnJriChen| Stellun9nahmen gemäß Abschnitt 15 der Richtlinie für 
Windenergieanlagen keine kürzeren Fristen vorgegeben sind - für die
Prüfungen an der Maschine und den Rotorblättern höchsten zwei Jahre Die
zweijährigen Prüfintervalle dürfen auf vier Jahre veSn^
durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkund^e eine laufende

,nSPekti°n Und WartUng der Windenergieanlagen

Fu^eDurchführung der Prüfungen werden folgende Organisationen derzeit 
als Sachverständige i.S. der v. g. Anforderungen angesehen-

3 und1 inUdprS|ertbanH W‘ndEner9ie eV- (BWE) bekanntgegebene 
geführtenttgnSr " ^ *" BWE Sachverständigenbeirat

b) S^ukti^r^uncfrpnph16 • 'm E,wn2e5al1 'hre Eignung gegenüber den 
Struktur- und Genehmigungsdirektionen nachgewiesen haben.

“rreWef Ste ROt°* (S^ations, sind 2 mal jährlich auf
Korrekten Sitz und Beschädigungen zu kontrollieren. Die Ergebnisse dieser
Kontrollen sind in einem Wartungsbuch zu dokumentieren. Werden an den 
^ra^S Beschädigungen, Ablösungen u. ä. festgestellt, sind die betroffenen 
Windene gieren sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesen Fällen ist eine 
Wiederinbetriebnehme cJerAn|agen nur möglich, wenn festgestellte Mängel an 
den Serrations nachweislich vollständig behoben sind
Nach einer vom Hersteller der WEA 4 und 5 zu empfehlenden Einlaufzeit sind 
R^n h|httrhei!StDChIIISCh bedeutsamen Schraubverbindungen von Gondel und 
Gondel Blattflanschla9er oder die Verschraubungen an der
überprüfen ZW’ ^ ^ VorsPannun9en und Anzugsmomente zu

10.8 Betriebssicherheit/Eiswurf

10.S.1 Der Detektion von Eisansatz in gefahrdrohender Menge muss zur 
nverzughchen Abschaltung der Anlage führen. Der Betrieb mit 

entsprechendem Hisansatz an den Rotorblättern Ist unzulässig Der Rotor darf 
drehem »r Schonung der Anlage im® .TmdeSrfeb-
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10.8.2 Der Betreiber der Anlagen hat sich in jeder Frostperiode in eigener 
Verantwortung zu vergewissern, ob die Anlagen bei entsprechend 
Eisansatz zuverlässig abschalten und ob Gefahren ausreichend abgewendet 
werden. Notwendige Anpassungen sind unverzüglich ^°^unehm®n und in 
den Einoanqsprotokollen (mit Name, Datum und Unterschrift) festzuhalten.

10.8.3 Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem 
Hersteller der Windenergieanlagen/der Sicherheitskomponenten unter 
Berücksichtigung der im Antrag enthaltenden Sachv^
(GL Report 75138 Rev. 3 vom 09.10.2014 und Report 75172 vom 24-09.2014) 
so einzustellen, dass sie am Standort zuverlässig funktionieren. Hinsichtlich 
der vorgenommenen Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen sind 
Protokolle (mit Name. Datum und Unterschrift) zu erstellen und vom Betreiber 
der Anlagen dauerhaft aufzubewahren. Auf Verlangen der SGD Nord, 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 55473 Idar-Oberstem sind die 
Einstellunqsprotokolle vorzulegen

Hinweise:

■ Die Kipphöhe der WEA 5 (14 Fundamentdurchmesser 12 m 
Nabenhöhe 149 m + 14 Rotordurchmesser = 229 m) zur Bundesstraße 
B 270 ist um 22 m unterschritten. Einer Gefährdung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs wird dadurch begegnet, dass die 
WEA mit einem funktionssicheren Eisdetektionssystem auszustatten 
sind. Die Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass die Anlagen 
erst in Betrieb genommen werden dürfen, wenn die Funktions­
sicherheit des Eisdetektionssystems nachgewiesen wurde (II. 1.1 e).

■ Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an den nicht in 
Betrieb befindlichen Windenergieanlagen sind der zivilrechtlichen 
Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen. Berührt das Vorhaben den 
Pflichtenkreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger (Betreiber der 
Anlagen/Eigentümer der Wege) sollte der Betreiber der Anlage diese 
über mögliche Gefahren durch Eisabfall informieren.

11. Nebenbestimmungen zur verkehrlichen Erschließung der 
Windenergieanlagen

11.1 Ausnahme vom Bauverbot nach Landesstraßengesetz (LStrG)

Für die von der BayWa r.e. Wind GmbH geplante Errichtung und Betrieb von 
zwei Windenergieanlagen mit einer Zufahrt im Zuge der freien Strecke der 
B 270 wird die Ausnahme nach § 9 Abs. 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
von dem nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 FStrG bestehenden Bauverbot unter 
nachfolgenden Bedingungen erteilt:

11.1.1 Die Windenergieanlagen sind wie in den vorgelegten Lageplänen dargestellt, 
zu errichten.
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Straße;

Von Netzknoten; 
Nach Netzknoten; 
Station:

6311 045 
6311 055 

0,395 links

B 270

6311 045 
6311 055 

0,450 links

B 270

(Bau- und Betriebsphase) (nur Bauphase)
Lagebezeichnung; B 270 zwischen Sien und Amtsgrenze bzw.

zugelassen und die erforderliche Sondernutzung wird unter Beachtunq der 
Ziffern 11.2, 11.3 und 11.4 für diese Zufahrt erteilt.
Die Freigabe der Bauarbeiten an den Zufahrten gilt für die Fahrbeziehungen 
für die in Ziffer 11.2 eine Zustimmung ausgesprochen wurde. Alle anderen 
Fahrbeziehungen sind nicht erlaubt und auch nicht Bestandteil der erfpiltpn 
Sondernutzuno. “~

Zufahrt bei Station 0.395 links (vorhandener WWL
Für die Freihaltung des Sichtdreieckes in Richtung Norden muss eine freie 
Sicht in weiten Bereichen außerhalb des Straßenkörpers gewährleistet 
werden. Die notwendigen Bedingungen und Arbeiten hat die Vorhabenträgerin 
zu schaffen bzw. durchzuführen. Darüber hinaus hat die Vorhabenträgerin die 
Gewähr dazu zu übernehmen, dass die angegebenen Sichtfelder vom 
Gradientenverlauf der B 270 her realistisch erreichbar sind.
Vor einer Inbetriebnahme der Zufahrt 0,395 links sind die zugesagten 
Sichtfelder von der Straßenmeisterei abzunehmen.

Die StVZO konformen Baustellenfahrzeuge sind über den WW bei Station 
0.395 für alle Fahrbeziehungen abzuwickeln. Dies gilt auch für die 
Betriebsphase.

Im vorliegenden Fall hat das Ein- und Abbiegen ohne Mitbenutzung des 
Gegenfahrstreifens zu erfolgen. Dies ist gegenwärtig nicht der Fall. Die 
Planung ist entsprechend zu überarbeiten und uns erneut zur Abstimmung 
vorzulegen.

Die Zufahrt ist entsprechend der Ziffer 11.2 für die Bauphase auszubauen. 
Nach Beendigung der Bauphase ist die seitliche bituminöse Befestigung aus 
der Bauphase (5 - 10 m über die gesamte Breite) zurückzubauen und der 
ursprüngliche Zustand herzustellen.

Zufahrt bei Station 0.450 links fneue Zufahrt):
Die direkte Rampe aus Richtung Süden (Radius von 55 m, Breite von 8 m) 
kann für den Ziel- und Quellverkehr der Schwertransporte wie vorgesehen 
genutzt werden (max. Länge der Schwertransporte 70 m).
Beide Fahrbeziehungen (Ziel- und Quellverkehr) dürfen nur unter 
Polizeibegleitung erfolgen.

Die Nutzung der aus Richtung Süden kommenden Direktrampe mit R=55 m 
kommt nur für die Sondertransporte in Betracht und ist in der übrigen Zeit zu 
schließen.

Langweiler
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Die Zufahrt ist entsprechend der Ziffer 11.2 für die Bauphase auszubauen. 
Nach Beendigung der Bauphase ist die seitliche bituminöse Befestigung aus 
der Bauphase (5-10 m über die gesamte Breite) auf die Abmessungen der 
Betriebsphase zurückzubauen.

Bereits im Jahre 2014 hatte die Firma juwi Planunterlagen für diese Zufahrt

Die9jetzt vorgelegte Konzeption weicht davon ab und erfüllt nicht mehr alle 
verkehrstechnischen Kriterien. Daher muss die Konzeption angepasst werden.

Vor der Nutzung der Zufahrt bei Station 0,395 links (vorhandener WW) ist der
• Detailplan für die Bauphase; , .
• der Schleppkurvennachweis für den Rechtseinbieger, Rechtsabbieger und 

Linkseinbieger (StVZO-konforme Baustellenfahrzeuge/Bauphase) und der
• Schleppkurvennachweis für den Rechtseinbieger und Rechtsabbieger (kl.

Lkw-Betriebsphase) . . .. ........ D.
vorzulegen und einvernehmlich mit dem Landesbetrieb Mobilität Bad
Kreuznach abzustimmen.

Hinweise:

Die Baustellenbeschilderung usw. bedarf einer verkehrsrechtliche 
Anordnung durch die zuständige Verkehrsbehörde. Dazu wenden Sie sich 
bitte an die Kreisverwaltung Birkenfeld, Abt. 3 - Ordnung und Verkehr, Die 
Kosten dafür hat die Antragstellerin zu tragen.

Ansprechpartner gemäß der Ziffern 11,3 und 11.4 ist die örtlich zuständige 
Straßenmeisterei Birkenfeld, Tel.: 06782/9981-11 oder-12.

11.2 Nebenbestimmungen für die Freigabe der Zufahrt

11.2.1 Straße;
von Netzknoten; 
nach Netzknoten: 
Station:

Lagebezeichnung:

B 270
6311 045 
6311 055
0,395 links
(Bau- und Betriebsphase; vorhandener WW)

B 270 zwischen Sien und Amtsgrenze bzw. Langweiler

Freigabe der Zufahrt zur Bauausführung; 

Bauphase, StVZO konforme Fahrzeuge (Sattelzug):

Teilzustimmung Linksabbieger: 
Teilzustimmung Rechtseinbieger; 
Teilzustimmung Rechtsabbieger: 
Teilzustimmung Linkseinbieger;

JA
NEIN
NEIN
NEIN

Bauphase Sonderfahrzeuge (Ziel- und Quellverkehr) NEIN
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Betriebsphase, StVZO konforme Fahrzeuge (kl. Lkw
Teilzustimmung Linksabbieger:
Teilzustimmung Rechtseinbieger;
Teilzustimmung Rechtsabbieger:
Teilzustimmung Linkseinbieger;

9,46 m): 
JA 
NEIN 
NEIN 
JA

Für den Bau der Zufahrt werden folgende Plänen freigegeben:
Planersteller; juwi Energieprojekte GmbH 
Plandatum: 11.07.2016
Planbezeichnungen bzw. nummern:

• Legende A4
• Übersichtslageplan
• Sichtweitenanalyse 1-100 km/h Ausfahrt, M 1:500 

Schleppkurve Sattelzug 16,50 m Einfahrt (M 1 ;250) nur für LAB
• Schleppkurve kl. Lkw 9,46 m Ausfahrt 1 (M 1 ;250) nur für die LEB,
• Schleppkurve kl. Lkw 9.46 m Einfahrt 1 (M 1 ;250) nur für die LAB,

Hinweis;
Schleppkurve Sattelzuq 16,50 m Ausfahrt wird nicht freiaenphpnin

• £gtai|P!an Ausbau (Bauphase) Ein- und Ausfahrt 1 (M 1 :?5Q) wird für
die vorhandene Zufahrt nicht freiqeaeben

11.2.2 Straße;

von Netzknoten: 
nach Netzknoten 
Station;

Lagebezeichnung:

B 270
6311 045 
6311 055
0,450 links
(Bauphase; neue Zufahrt)

B 270 zwischen Sien und Amtsgrenze bzw. Langweiler

Freigabe der Zufahrt zur Bauausführung: ja

Bauphase, StVZO konforme Fahrzeuge (Sattelzug): NEIN

Bauphase Sonderfahrzeuge als Zielverkehr (Fahrzeuglänge 70 m)
Teilzustimmung Rechtsabbieger; JA

nur mit Polizeibealeitunq

Bauphase Sonderfahrzeuge als Quellverkehr (Fahrzeuglänge 30 m)
Teilzustimmung Linkseinbieger; JA

nur mit Polizeibealeitring
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11.3

Der Bau der Zufahrt hat nach den nachfolgend aufgeführten Plänen zu 

erfolgen:
Planersteller; juwi Energieprojekte GmbH 
Plandatum: 11.07.2016
Planbezeichnungen bzw. nummern:

• Legende A4
• Übersichtslageplan
• Sichtweitenanalyse 2-100 km/h Ausfahrt, M 1:500
• Detailplan Ausbau (Bauphase) Ein- und Ausfahrt 1 (M 1:250)
. Schleppkurve 70 m, (Blatttransport) Einfahrt (M 1:250),
• Schleppkurve 30 m (Leerfahrzeug) Ausfahrt (M 1.250),

Allgemeine Straßenrechtliche Nebenbestimmungen

Mit einer Zustimmung zu den beantragten Windenergieanlagen (WEA) wird 
auch gleichzeitig die Ausnahme vom Bauverbot an BuPd®®!t.rarß®,'n']afC:fr 
S 9 Abs 1 2 i. V. mit § 9 Abs. 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und für 
Landes- und Kreisstraßen nach § 22 Abs. 1, 2 i. v_mit § ^bs^ 
Landesstraßengesetz (LStrG) erteilt, wenn die Zufahrt außerhalb des 
Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrt liegt. Die Ausnahme begründet 
sich in dem Wohl der Allgemeinheit, dem das Vorhaben dient.

Grundsätzlich wird aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
die Einhaltung der Kipphöhe {= 1/z Fundamentdurchmessser
Nabenhöhe + Vz Rotordurchmesser) der WEA zu Bundes- Landes- und 
Kreisstraßen empfohlen. Die Kipphöhe der WEA 5 (Vz Fundament­
durchmesser 12 m + Nabenhöhe 149 m + 1/2 Rotordurchmesser - 229 m) zur 
Bundesstraße B 270 ist um 22 m unterschritten. Einer Gefährdung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs wird dadurch begegnet, dass 
die WEA mit einem funktionssicheren Eisdetektionssystem auszustatten sind. 
Die Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass die Anlagen erst in 
Betrieb genommen werden dürfen, wenn die Funktionssicherheit des 
Eisdetektionssystems nachgewiesen wurde (II. 1.1 e).

Bezüglich der Verkehrsströme an den Zufahrten (siehe Ziffer 112
„Nebenbestimmungen für die Freigabe der Zufahrt“) gelten folgende 
Dpfinitionen;

Rechts- Linksabbieger, sind diejenigen Verkehrsströme die von der 
bevorrechtigten Straße (Bundes-Landes-Kreisstraße) in die untergeordnete 
Zufahrt fahren (abbiegen).

Rechts- Linksembieger, sind diejenigen Verkehrsströme die von der 
untergeordneten Zufahrt in die bevorrechtigte Straße (Bundes-, Landes-, 
Kreisstraße) fahren (einbiegen).

Die Zufahrt ist in der Bauphase für das größte relevante 
Bemessungsfahrzeug auf die gesamte Breite in einer Tiefe von 5 - 10 m 
bituminös zu befestigen.
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Betriebsphase8 zurtcbuSÜen ^ die Abm^3en für die

SSSS«SSi!==
auf einer Tiefe 30 n. bituminös

Betriebseha^f Z T bituKmi"ösen Fa^bahnrand ist in der Bau- und in der 
VeÄn hent^eT and dUre*’ nachM»lw« S'h'’^" und

?ragschioMUven8“0-6^“:8' ^ Bata*un»-*-« 0,3 aus einer

hiH?20.2Sf^dL“tmnnS deS 0berbaUS V0" Ve*“e„, Ausgabe 

Schottertragschichten sind aus der Körnung 0/32 mit einer Stärke vnn

SäS“88
me^stere^abzunehnten me ^ a"e ZUfahrten TOn der StraEen-

ZusrtendmdBees9i?rh^hßahPhKSe i8‘im Rahmen einer Bbweisslcherung der 
Zustand des Fahrbahnoberbaus im Zufahrtsbereich einvernehmlich 7I.
dokumentieren (Vorher - Situation). Nach Abschluss der Bauarbeiten ist eine
demh rfnV Dok“Tentat,on des Fahrbahnzustandes zu erstellen. Die sich aus 
dem Dokumentationsvergleich Vorher/Nachher ergebenden Schäden sind 
nach der Vorgabe des Straßenbaulastträgers vom Antragsteller zu beseitigen 
Soweit in unserer Stellungnahme nicht anderes ausgeführt ist erfolq^die
KoSdatenrU«J9hmit-der Ört,ICh zuständi9en Straßenmeisterei. Die relevanten 
Kontaktdaten stehen in unserer Stellungnahme.

atautchemr,ranSPOrte in ^ Zufahrtsbereicben der B/L/K von der Polizei

Dlt..B!PflanZUng/Bebauun9 etc- in den Zufahrtsbereichen darf nicht 
s'chtbehmdernd und verkehrsgefährdend sein, die Sichtdreiecke der 
Zufahrten sind herzustellen und auf Dauer freizuhalten.

Der öffentlichen Straße, insbesondere den Entwässerungseinrichtunaen 
dürfen kerne Abwässer, auch kein gesammeltes OberflScSlX 
zugefuhrt werden. Des Weiteren dürfen diese Anlagen gegenüber ihrer 
heutigen Lage Ausgestaltung und Nutzung ohne eine entsprechende
verändert werdem e,n'ebe8 Bad KreUZnaCh <LBM KH) "Mit

D'e Verlängerung des Durchlasses in den Bereiche/en der Zufahrt/en
risbesondere die Dimensionierung, verwendetes Material sowie die techn’ 
Gestaitung des Ein/Auslaufbereiches ist mit der zuständigen 

aßenmeisterei einvernehmlich abzustimmen und sicherzustellen.
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11.4

Durch die vorgesehenen baulichen Anlagen dürfen die ^andenen 
Entwässerungseinrichtungen und -le.tungen sowie der 
Oberflächenabfluss der öffentlichen Straße nicht beeinträchtigt werden. Die 
zum Schutz von Leitungen bestehenden technischen Bestimmungen sind zu

beachten.

Während der Bauarbeiten und des Betriebes der Anlagen darf 
Verkehrsraum der B/L/K weder eingeschränkt noch ver®®h,"u“
npr Straßenverkehr darf weder behindert noch gefährdet werden, 
insbesondere nicht durch Abstellen von Geräten und durch das ^gem ^ 
Baumaterialien auf Straßeneigentum. Ausgenommen hien/on
Einschränkungen, die sich aus verkehrsrechthchen Anordnungen der

zuständigen Verkehrsbehörden für die Bauphase ergeben, sofern der 
Straßenbaulastträger im Rahmen des Anhorverfahrens u 
verkehrsrechtliche Anordnung ordnungsgemäß beteiligt wurde.

Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, Verunreinigungen der klassifizierten 
Straße, die im Zufahrtsbereich durch die Benutzung verursacht werden, 
unverzüolich auf seine Kosten zu beseitigen.

Sondernutzungsrechtliche Nebenbestimmungen

Die als Sondernutzung geltende Erschließung über die vorhandene Zufahrt
(§ 43 Abs, 3 LStrG) im Zuge der freien Strecke der

Straße:
von Netzknoten: 
nach Netzknoten: 
Station:

B 270 
6311 045 
6311 055 
0,395 links
(Bau- und Betriebsphase)

B 270 
6311 045 
6311 055 
0,450 links 
(nur
Bauphase)

Lagebezeichnung; B 270 zwischen Sien und Amtsgrenze bzw. Langweiler

wird widerruflich zuaelassen.

Die Erlaubnis gilt für den Erlaubnisnehmer und seine Rechtsnachfolger, 
soweit diese Eigentümer oder Nutzungsberechtigte dieses Grundstücks sind 
Die Ausübung der Sondernutzung durch Dritte bedarf der Zustimmung de 
Straßenbauverwaltung.

ist für die Ausübung der Zufahrt(en) eine behördliche Genehmigung Erlaubnis 
oder dergleichen nach anderen Vorschriften oder eine pnvatrechtliche 
Zustimmung Dritter erforderlich, so hat sie der Erlaubnisnehmer emzuholen. 
Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der Erlaubnisnehmer insbesondere zu 
erkundigen, ob im Bereich der Zufahrt Kabel, Versorgungsleitungen und 
dergleichen verlegt sind.

Bei Neuanlegung einer Zufahrt ist der Be9inn der+. Bauf beit®nrtl. ^ 
Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach, rechtzeitig der örtlichen 
Straßenmeisterei anzuzeigen. Die relevanten Kontaktdaten stehen in un 
Stellungnahme.
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Kommt der Erlaubnisnehmer einer Verpflichtung diP sich aus dieser Erlauhnk
?o9'fsi ciie S0trrhar9eh Aufford®run9 Innerhalb einer gesetzten Frist ninht nLh 

5 dl® Straßenbauverwaltung berechtigt, das nach ihrem Ermessen 
Erforderliche auf Kosten des Erlaubnisnehmers zu veranlassen oder die 

rlaubn15 zu widerrufen. Wird die Sicherheit des Verkehrs gefährdet kann die
A ?°Ad5rUn9 Und Fnstsetzun9 unterbleiben. Die Bestimmungen des Polizei 
und Ordnungsbehördengesetzes v. 10.11.1993 (GVBI. S. 595), sowie des
S fins>wS h 6r 0rdnungswidri9keiten in der Fassung v. 19.02.1997 (BGBl I 
S. 602) finden entsprechende Anwendung. ' ’

Mnh?ÄtDr!f|Sa!1SprÜChen Dritter ist die Straßenbauverwaltung (Landesbetrieb 
fretustellen6' fa'Z Koblenz/Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach)

da Erlaubnis durch w'derruf oder aus einem sonstigen Grunde so ist 
Wieder ordnungsgemäß herzustellen. Den Weisungen dar 

Straßenbauverwaltung ist hierbei Folge zu leisten.

Im Falle des Widerrufs der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung oder

gegen

Das Ende der Nutzung der Zufahrt (0,450 ii) für die Baunhase zur
rnchtung des Windparks/der WEA ist uns schriftlich mitzuteilen Die 

Bauphase endet mit der Fertigstellung v. g. Bauarbeiten für die WEA Sobald 
die Errichtung der WEA abgeschlossen ist, setzt die Betriebsphase ein.

Zufathrt .<0’395 ") für die Betriebsphase ist rechtzeitig der 
an2UZei9en' Die re'eVan,en *W»n in

Ab dem Beginn der Bauphase werden jährlich Gebühren für die 
Sondernutzungserlaubnisse erhoben. Diese werden nach Ihrer Anzeige des 
Baubeginns in einem gesonderten Bescheid des LBM KH festgesetzt.
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11.5 Ergänzende Hinweise der Straßenbaubehörde

im Zuqe der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen handelt es sich bei
a" er eventuellen fnanspruchnahme von Straßeneigentum (Bundes. Lande^
oder/und Kreisstraße) um eine sonstige Benutzung ,m Smne des § B 10 
FStrG bzw $ 45 Abs. 1 LStrG. Vor Beginn der Arbeiten an der Straße ist es 
erforderHch, dass zwischen dem Antragsteller und
ein entsprechender Gestattungsvertrag abgeschlossen bzw. eine 
Aufbruchgenehmigung erteilt wird, und darüber hinaus die technischen 
Details der Leitungsverlegung abgestimmt werden.

Die notwendigen vertraglichen Regelungen und technischen Erfordernisse 
sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten abzuschließen bzw. abzustimmen. 
Diesbezüglich können Sie sich bei eventuell auftretenden Rückfragen an Frau 
Weinei unter der Tel.-Nr.; 0671 804-1428 wenden. Ein entsprechender Antrag 
ist beim LBM Bad Kreuznach über die jeweilige Straßenmeisterei zu stellen.

Weiterhin ist uns auch die Verlegung von Kabeln und Leitungfn®ere'Ch 
der Baubeschränkungszone klassifizierter Straßen (parallel
klassifizierten Straße) anzuzeigen.

Wichtia: Die vom Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach im Rahmen dieses 
Verfahrens unter Bedingungen erteilte Zustimmung gilt nur für die 
anbaurechtlichen und sondernutzungsrechtlichen Tatbestände.

Wir weisen ergänzend darauf hin, bei einem positiven Abschluss des 
Genehmigungsverfahrens BImSchG nicht abgeleitet werden kann, dass 
damit der Antragsteller die Gewähr dafür hat, eine Zustimmung zu den 
möglichen Schwertransporten zu erhalten.

Hierfür wird es außerhalb dieses Verfahrens notwendig, dass mit der regional 
zuständigen Verkehrsbehörde, der Polizei und dem Straßenbaulasttrager 
Einvernehmen darüber erzielt wird, ob und wenn ja. über welche 
klassifizierten Straßen die notwendigen Schwertransporte für die Ernchtu g 
der Anlagen abgewickelt werden können.

Leider sehen die Genehmigungsbehörden nach BImSchG keine Möglichkeit 
diesen Aspekt im Rahmen Ihres Rechtsverfahrens mit zu behandeln, wie dies 
von der Straßenbaubehörde angeregt wurde. Daher erlauben wir uns, im 
Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise, bereits in diesem frühen 
Stadium, auf diesen Punkt hinzuweisen.

Aufgrund der Struktur des Fahrbahnoberbaus, der vorhandenen 
Straßenquerschnitte und ggf. vorhandener Lastbeschrankungen ist es nicht 
möglich, über alle gewidmeten Straßen die Schwertransporte abzuwickeln. Im 
ungünstigsten Fall kann dies dazu führen, dass zwar die 
sondernutzungsrechtliche Genehmigung im Rahmen dieses Verfahrens erteilt 
wurde, eine Zustimmung zu den Schwertransporten aber versagt werden

muss.
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«Sn Wagl^lfUf^~nen ,Ür diS “9 9ar
Anlieferung an den^ctenS, ^ 2U 9ewähr^ten, dass die
Vorhaban.rägerausdrüokßchXewrese^ m 9 i°h W''rd- Hierauf wird der

ab2uk^rern1^siiu[nvom1VorhabemräaerrdUn9qtUnri^ChWer1ranSport frü^zeit'9 
öntarlagan verzuragen 96r em S,rae^baulastträger folgends

* ghrartßentkarteJm Maßs,ab ^’oaooo,, in

de6/ ferBad^T "t
gekennzeichnet sind über Hi* cT^h , u M Bad Kreuznach

sssässs&üsss
• ip^S=ffi3. RS

Verkehrszeichennummer nach der StraßenverkehrsordnungTsWor"

S.VO-reievan,enXfdeesÄ3Und9ers,?oeren h'e,2U die

mmmmsss
fhneÄ^S-^r ^ kadn' ^-ÄveSbaS

der 8 Z^unf ^atauwä^^f die lo9istisehB'' Aspekte
is ii ix- ^ abzuklaren, damit die notwendiae RprhtQ- nnH 
Kalkulationssicherheit für die Projekte gegeben ist.

In die Abstimmungsprozesse sollten die am ■■ ■

Straßenverkehrsbehörde sowie die zuständioe qtr^ h .sassige 
einbezogen werden g Straßenbaubehörde

zu" Ve^ng'16 S,raEe,lbaubehö^ frühzeitig zu Abstimmungsgesprächen
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12. Kennzeichnung der Anlage

12,1 SISge aTa ^
«.2 FOr die Tageskennzeichnung sind die ^^^„"^STei

verkehrsweili (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002) “'9rau ^ , (RA'L
achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkenrsroi trw
3020) zu verwenden.
Um den erforderlichen Kontrast herzustellen sind weiß m“ °ral^®^edr
entsprechemlerJtTagesle^JChtfrrbenr0!stZzulässigbln|^eenäußersteiyeFarbfeld^r

müssen orange oder rot sein.
12,3 Aufgrund hsichtigten^Hohe ^“rgieaniagen ist^er Mastmi.

umlaTlfend durchgängig mit einem 2 Meter hohen orange/roten Streifen ,n der 
Mitte des Maschinenhauses zu versehen.
Der Farbring orange/rot am Mast ist in 40 ± 5 Meter über Grund beginnend 
anzubringen Bei Gittermasten ist der Farbring mit einer Hohe von 6 Meter 

auszuführen.
Der Farbring darf abhängig von der fliche" Sit“f0" (ZM^„"„^obtn 
Höhe des umgebenden Bewuchses) um bis zu 40
verschoben werden.

19 4 Am oeolanten Standort können alternativ auch weiß blitzende / blinkende
f HS Ä" Tabake“ und^rrnÄng^t

Pirwn 3 Meter hohen Farbring orange/rot am Mast (bei Gittermasten 6 Meter) 
beginnend h 40 ± 5 Me^? Höhe über Grund und je einem Farbfeld orange/rot 

von 6 Meter Länge an den Spitzen der Rotorblatter eingesetzt werden.
ln diesem Fall kann auf die Einfärbung (orange/rot) des Maschinenhauses 

verzichtet werden.
19 ^ Auf das oranqe/rote Farbfeld von 6 Meter Länge an den Rotorblattspitzen 

kann verzichtet werden, wenn der Abstand zwischen Tagesfeuer un 
Rotorblattspitze maximal 50 Meter beträgt.

-toR niP Nachtkennzeichnung soll aus Hindernisfeuern an den Blattspitzen 
raateSlndSuer jeweils 10 cd) in Verbindung mit einem 
Hindernisfeuer (10 cd) auf dem Maschinenhausdach bestehen. Bei dieser

«■ Bei Stillstand des Rotors bzw. 
Drehzahlen unterhalb 50 % der niedrigsten Nenndrehzahl sind alle Spitzen zu 

beleuchten
197 Die Nachtkennzeichnung kann alternativ durch Gefahrenfeuer (2000 cd), 

Feuer W, rot (100 cd) oder Feuer W, rot ES (100 cd) ausgeführt werden.
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12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

umeSbtn FetrnÄnd G“euer„

der Windenergieanlagen eine W’ r0t ES ist am Turm
Befeuerungsebene isf ein bk dr2 mT9Sebene anzubr'ngen. Die 
Rotationspunktes des RotorflOgels anzubrina^n pUnterflalb. des untersten 
(bei Einbauhindernisfeuern sechs 9 f f Smd V,er Hindemisfeuer
gleichmäßig auf den U^nfeng zu^rteilerfsind.1^ ^ Eben6 erf°rder,iCh' die

instaHieren^dass 'imnfeindestens^ein ^’ aUß6r Blatts.Pit2en) sind so zu 

Gegebenenfalls müssen die Feuer aedoDD^tUS-eder|RlChtUn9Sichtbarist 
Maschinenhausdach - nötigenfalls auf Ai Jewei s versetzt auf demDabei ist zu beachten d^rHi! auf Aufstanderungen - angebracht werden, 
blinkend) betrieben werden Das g^eichzeLT Blinker 9lfcbfeiti9 (synchron

™g:rrers RÄÄeFrsrFd s
die Taktfolge 1 , hei, - 0,5 s danke, - ZZl einzuhal™' ES iSt

rot und Feue? w'^rot^ES u^max^e^M^er überragt 5° daS FeUer W'

Umschaltung auf AUd“chal,™^3^9s der Nachtkennzeichnung bzw. 

st^ialten^zugelassea diS W ** ^fe,dhe,,X“n“ng15„ % 

Feue^W raf FF hta ®nsch(altvOT9ang beim Einsatz des Feuer W rot oder
dFrr ie ion9abenhin ^

Luftfahrthindernissen erfüllt werden. Kennzeichnung von

ZuLimmungEdes LandeltetriS MoMtät'tFn Nachtke"nzeichnun9 ist die

890, 9ruppe Luftverkehr’Gebäude

Ersatzfeuer et^en^LeTcLrmin0"13"3^6. UmSChaltUnS auf ei" 
deren Betriebsda^zTer^Ä^m Ä^benS<,aUe- (Z B' LED)' 
Die Leuchtmittel sind nar.h ^ ^auf Ersatzfeuer verachtet werden.
Ausfallwahrscheinlichkeit auszutausohen " PUnkteS mit 5 % 

* muss sich die Befeueruns automati-h

UmsohaSn^auf 2WiSChe" AL'sfa" der Netzvereo^ung und
übemchrSen d'e &satetr°'™^°'-9ung darf zwei Minuten 9nicht

Punkt-Verschiebung von ± 50 ms zu Startern er zulass'Se" Null-

Ss£S^=-SS5«
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12.19

12.20

12.21

12.22

sr sr: F-rSS1==äHs

kennzeichnen.

zu
während der Bauphase, wenn noch kein Netzanschluss beste .
—- rr:

Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.

SHrrr.Hr»^:rairA"»;=

7ii setzen.

13. Brandschutz

in der Regel eine lichte Breite und Höhe von jeweils 3,50 m haben.

sassHSssss
Süd Zeichen: IS-ESM2-MUC/eb vom 29.04.2016 auszufuhren.

13 3 Es ist ein "Betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplan" aufeustellen und 
fortzuschreiben. Der Plan muss insbesondere folgendes enthalte .
. Alarmierungsplan mit Angaben von Personen und Stellen, die bei einer 

Gefahrenlage zu alarmieren oder zu informieren sind

- intern - Personen oder Beauftragte des Betreibers

- extern - öffentliche Aufgabenträger.

• Feuerwehrpläne gemäß DIN 14 095,
. Brandschutzordnung Teil A und B gemäß DIN 14 096 - Teil 1 und 2,

. Gefahrenhinweise mit entsprechenden Maßnahmen bei Gefahrenlagen,

. Erreichbarkeitsliste mit Stellen, die für Hilfeleistungen von Bedeutung sind.
- - «"Ä

Absperrmaßnahmen im Brandfall zu informieren.
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Ge“ä™*rdung sind die

14. Naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen

14.1 D|e yorge|egten naturschutzfachlichen Unterlagen mit allen vomeleaten
Nachtragen und mit den u. g. Änderungen und Ergänzungen Werden
• Genehmi9ung- Alle in den naturschutzfachlichen Unterlaqen
shd fsowe?trnirhtemPfHhlenentVermeidUn9S' Und Minimierungsmaßnahmen 
sind (soweit nicht in den untenstehenden Ausführungen weitergehende
Maßnahmen beschrieben sind) verbindlich durchzuführen.

Zusätzlich zu der Ersatzzahlung nach Alzeyer Modell 
Antragsunterlagen geplante Kompensationsmaßnahme M1 
auf einer Teilfläche von mindestens 1,3 ha durchzuführen. ”

ist die in den 
Waldrefugium“

plJAus9'^|;sf'ächebefindet sich im Gemeindewald Sien in der Abteilung 9b. 
Flur 5 Flurstuck 143 mit einer Gesamtgröße des Flurstücks von 2 8 1^ Die
Lageplan' Ausgle'chsfläche von 1-3 ha ergibt sich aus dem folgenden

Legende
Altholzbestand 

30 m Puffer 

Maßnahmenfläche Ml

Nachtrag zum FachBeitrag Naturschutz
'Windenergieanlage Slen'

Abgrenzung Maßnahmenfläche M1

BayWa r.e. Wind GmbH

_ -j yv /—v Houptalraase 34
\/ \J / 55S71 Odemheim

rr-------z----------_Fon (06755)96936-0
gutschker-dongus i-ax (06755) 96936-60

.gutschker-donguoz
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Die Kompensationsmaßnahme „Mi Waldrefugium“ ist durch entsprechende 
Eintragung einer unbefristeten Dienstbarkeit dinglich zu s'ehem Wir schlagen 
vor, eine unbefristete beschränkt persönliche Dienstbarkeit für das Lend 
Rheinland-Pfalz- Naturschutzverwaltung/Forstverwaltung für Zwecke des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Grundbuch einzutragen. Die 
dingliche Sicherung ist der Kreisverwaltung vor Baubeginn nachzuweisen.

14.2 Gehölze

Gehölze dürfen ausschließlich in dem Maße gerodet oder zurück geschnitten 
werden, wie dies in den Antragsunterlagen dargestellt ist. ln allen anderen 
Bereichen sind entsprechend den einschlägigen DIN-Vorschnften die in der 
Nachbarschaft vorhandenen Gehölze vor Baubeginn durch geeignete 
Maßnahmen vor Beeinträchtigungen zu schützen.

Alle Gehölzrückschnitte und Gehölzrodungen sind in der Zeit von 1.Oktober 
bis 28. Februar durchzuführen.

14.3 Bauzeitenregelung zum Schutz von Haselmäusen in der Winterruhe

Als Ergänzung und in Kombination mit der Bauzeitenregelung zum Schutz von 
Brutvögeln sind alle Erdarbeiten in den Bereichen in welchen 
Überwinterungsstätten der Haselmaus auf oder unter der Erde zu erwarten 
sind außerhalb der Winterruhe der Haselmäuse durchzuführen, um so die 
Tötung unter der Erdoberfläche überwinternder Haselmäuse zu verhindern. Im 
Übrigen sind die Vorgaben zum Schutz von Haselmäusen gemäß den 
Antragsunterlagen inklusive der Nachträge zu beachten.

14.4 Fledermausschutz

Die Windkraftanlage sind derart zu betreiben, dass eine erhebliche 
Beeinträchtigung von Fledermauspopulationen dauerhaft sicher verhindert 
wird und dass eine erhebliche Störung heimischer Fledermausarten sicher 
vermieden wird. Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für 
Fledermäuse durch die Windkraftanlagen ist zu verhindern.

Die WEA 5 wird nach der Inbetriebnahme in den beiden nächstfolgenden 
Jahres-Aktivitätsperioden der Fledermäuse einem Fledermaus- 
Höhenmonitoring unterzogen.

An den beiden WEA 4 und 5 sind ab Inbetriebnahme Abschaltungen zum 
Schutz von Fledermäusen gemäß den unten stehenden Ausführungen 
durchzuführen.

Der Gutachter für das Höhenmonitoring ist im Einvernehmen mit der UNB zu 
beauftragen.

Für das Gondelmonitoring und die Abschaltungen zum Schutz der 
Fledermäuse an den beiden WEA gelten folgende grundsätzliche 
Rahmenbedingungen und Zeitabläufe:
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nnhoH A"e*en"u"9uder Untersuchungen und der Algorithmen ist es
die Im Forschungsvorhaben des BMU (vgl. 

BRINKMANN et al. 2011) verwendeten Methoden, Einstellungen und 
vergleichbar geeignete Geräte zu verwenden.

Die Ermittlung der Fledermausaktivität erfolgt über automatische 
Aufzeichnungsgeräte mit der Möglichkeit der artgenauen Auswertung

a r’ Anabat oder ähnlich geeignete Geräte), die in der Gondel 
der WEA installiert werden.

Das Gondelmonitoring erstreckt sich über zwei vollständige 
Fledermaus- Aktivitätsperioden, um beispielsweise witterungsbedingte 
Schwankungen im jahreszeitlichen Auftreten der Fledermäuse (einschl 
phänologischer Unterschiede) zu erfassen

• Die Erfassungsgeräte sind mindestens vom 1. April bis 31 Oktober zu 
betreiben. Unter Berücksichtigung der notwendigen Ladezeiten sollen 
die Erfassungen in einem möglichst langen Zeitraum pro Tag (bzw. 
Nacht) in den für die Fledermauserfassung wesentlichen Tages- 
/Nachtzeiten erfolgen. Die Erfassung hat jeweils mindestens von 3 h 
vor Sonnenuntergang bis 1 h nach Sonnenaufgang zu erfolgen.

• Für technische Details wie der Installation der Aufzeichnungsgeräte ist
in jedem Fall die Hilfe eines Serviceteams des jeweiligen Herstellers 
nötig.

Abschaltung der WEA im ersten Monitorina-Jahr:

01.04.-31.08. 1 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 
01.09.-31.10. 3 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

• Abschaltung bei Windgeschwindigkeit < 6 m/s und ab 10 °C 
Temperatur (in Gondelhöhe)

Abschaltung der WEA im zweiten Monitorina-Jahr:

• Auswertung des Monitorings des ersten Jahres für das Erarbeiten von 
Vorschlägen zum Algorithmus durch einen Sachverständigen und 
Vorlage bei der Naturschutzbehörde bis Ende Januar des Folgejahres

• Betriebszeitenbeschränkung: Festlegen des Algorithmus und der 
Abschaltwindgeschwindigkeit durch die Naturschutzbehörde aufgrund 
der Monitoring-Ergebnisse aus dem ersten Jahr.

Ab dem dritten Jahr:

Gültige Betriebszeiten-Regelung für die WEA nach (neu) festgelegtem 
Algorithmus;

• Auswertung des Monitorings und Vorschläge zum Algorithmus durch 
einen Sachverständigen und Vorlage bei der Naturschutzbehörde bis 
Ende Januar des Folgejahres.
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• Betriebszeitenbeschränkung: Festlegen des Algorithmus und der 
Abschaltwindgeschwindigkeit durch die Naturschutzbehörde aufgrund 
der Monitoringergebnisse aus dem 1. und 2. Jahr.

• Der im Fachbeitrag Naturschutz vorgeschlagenen Berücksichtigung 
der relativen Luftfeuchte bzw, des Niederschlags innerhalb der 
Fledermausabschaltungen wird nicht zugestimmt, da es hierzu bisher 
keine verlässlichen Erkenntnisse gibt.

• Einer Einbeziehung von Ergebnissen von Fledermaus- 
Schlagopfersuchen in die Berechnung von Fledermaus-Abschaltzeiten 
wird nicht zugestimmt. Es konnte im Genehmigungsverfahren nicht 
dargelegt werden, wie Schlagopfersuchen an den hier beplanten 
Standorten und bei den hier geplanten Anlagentypen zu verwertbaren 
Ergebnissen führen sollen. (Hinweis; Falls die Antragstellerin 
entsprechend den Empfehlungen der Fachbüros eine 
Schlagopfersuche durchführen möchte, so ist dies selbstverständlich 
möglich und wird begrüßt. Lediglich der Einbeziehung der Ergebnisse 
einer Schlagopfersuche in die Berechnung von Abschaltzeiten wird, 
wie oben dargelegt, nicht zugestimmt.)

• Die Steuerung hat so zu erfolgen, dass eine signifikante Erhöhung des
Tötungsrisikos für Fledermäuse sicher vermieden wird. Eine 
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ist dann anzunehmen, wenn 
pro Windenergieanlage 2 oder mehr Fledermäuse je Anlage und Jahr 
(Schwellenwert) getötet werden oder für mindestens eine
Fledermausart die prognostizierten Tötungen über der Signifikanz­
schwelle für diese Art an diesem Standort liegen.

» Die Steuerung hat weiterhin so zu erfolgen, dass eine erhebliche 
Beeinträchtigung von Fledermauspopulationen dauerhaft sicher 
verhindert wird und dass eine erhebliche Störung heimischer 
Fledermausarten sicher vermieden wird.

• Mit der Auswertung des Monitorings sind auch das Betriebsprotokoll 
(als Nachweis für die Abschaltung) und die Ergebnisse der 
Klimadaten-Messung (als Grundlage für die Neufestlegung des 
Abschaltalgorithmus) vorzulegen.

Die Genehmigungsbehörde behält sich somit den Erlass nachträglicher 
Betriebsbeschränkungen (zeitlich beschränkte Abschaltalgorithmen) vor, 
soweit dies auf Grundlage der Ergebnisse des akustischen Monitorings 
naturschutzfachlich erforderlich ist.
Der Betreiber trägt dafür Sorge, dass der vereinbarte Betriebsalgorithmus 
auch nach der Monitoringphase eingehalten wird. Der Betreiber unterbreitet 
der Genehmigungsbehörde einen Vorschlag, wie dies nachgewiesen werden 
kann und unabhängig prüfbar ist.
Die Genehmigungsbehörde behält sich vor, im Bedarfsfall auch von sich aus 
Fledermaus-Monitoringuntersuchungen in den Gondeln der Windkraftanlagen 
durchführen zu lassen. Der jeweilige Betreiber der Windenergieaniagen wird 
verpflichtet, solche Untersuchungen zu dulden bzw. im notwendigen Umfange 
kostenfrei zu unterstützen.
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Hinweise zum Fledermaus-Monitoring:

In einem Forschungsvorhaben des BMU (BRINKMANN et al. 2011) wurde ein 
Verfahren zur Vorhersage der Kollisionszahlen entwickelt und daraus mit Hilfe 
eines Rechenmodells ggf. abgeleitete Abschaltzeiten vorgeschlagen. Dieses 
Verfahren erstellt anlagenspezifische Betriebsalgorithmen, die der örtlichen 
Fledermausaktivität Rechnung tragen. Es vermeidet unnötige Abschaltzeiten 
und damit Betriebseinbußen.

• Das bioakustische Gondelmonitoring dient dazu, falls erforderlich, 
spezifisch für einen Windpark oder für einzelne Anlagen Zeiten mit 
erhöhter Fledermausaktivität an einem Standort zu bestimmen.

• Das Gondelmonitoring erlaubt ausreichende Rückschlüsse auf die 
Aktivität der Fledermäuse in Rotorhöhe.

• In Verbindung mit den Faktoren Jahreszeit, Klima, Wind­
geschwindigkeit und Temperatur können Zeiten identifiziert werden, an 
denen mit einem erhöhten Schlagrisiko für Fledermäuse gerechnet 
werden muss.

Allerdings gilt, dass diese für WEA-Offenlandstandorte entwickelten 
Abschaltalgorithmen auf WEA im Wald nicht direkt übertragbar sind. Die für 
WEA im Offenland entwickelten Abschaltalgorithmen sind auf Waldstandorte zu 
spezifizieren, eine direkte Übertragbarkeit kann unzureichend sein. Die 
Anwendung des Vorsorgeprinzips ist zu beachten.

14.5 Kranichabschaltung

Die Windkraftanlagen sind so zu betreiben, dass erhebliche Beeinträchtigungen 
ziehender Kraniche sicher verhindert werden. Eine signifikante Erhöhung des 
Tötungsrisikos für Kraniche durch die Windkraftanlagen ist zu verhindern.

An den auf wenige Tage im Jahr begrenzten Haupt- bzw. Massenzugtagen des 
Kranichs im Frühjahr und Herbst sind, wenn während des voraussichtlichen 
Uberflugs der Zugwelle am Standort der Windkraftanlagen eine Wetterlage (z.B. 
starker Regen, starker Gegenwind, Nebel) herrscht, welche Flugbewegungen 
im Einwirkungsbereich der Anlagen und somit erhebliche Beeinträchtigungen 
ziehender Kraniche erwarten lassen, die Anlagen spontan für die Dauer der 
laufenden Zugwelle abzuschalten und die Rotoren längs zur Zugrichtung 
auszurichten.

Der Anlagenbetreiber hat einen Fachgutachter, welcher ein erfahrener 
Ornithologe sein muss, damit zu beauftragen, das jährliche Kranichmonitoring 
und die Kranichabschaltung zu organisieren und zu überwachen. Dieser 
Gutachter bestätigt jährlich, dass für die "Kranichabschaltung" jeweils fundierte 
ornithologische Daten zu den Massenzugtagen sowie fundierte ortsbezogene 
Wetterdaten (vom Standort der Windkraftanlagen) verwendet wurden und das 
die Abschaltung derart durchgeführt wurde, dass eine erhebliche Gefährdung 
ziehender Kraniche nach fachkundiger Bewertung ausgeschlossen werden 
konnte. Die Bewertung der wetterbedingten Voraussetzungen wie „starker 
Regen, starker Gegenwind und Nebel in Bezug zur Gefährdung ziehender 
Kraniche durch die hier genehmigten Windenergieanlagen erfolgt durch den 
beauftragten Fachgutachten
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Der Anlagenbetreiber legt der Unteren Naturschutzbehörde jährlich einen 
Bericht über die "Kranichabschaltung" (inklusive Betriebsprotokoll der 
betroffenen Tage) mit der o.g. Bestätigung des hierzu beauftragten 
Fachgutachters vor.

14.6 Ersatzzahlung

Die Ersatzzahlung ist gern. § 15 Abs. 6 Satz 2 BNatSchG in Verbindung mit 
dem Einführungserlass des MULEWF vom 5.11.2015 (Az.:102-88 601-1/2014- 
2#102 AI 102) Abs. 3, Bemessung von Ersatzgeldzahlungen nach dem „Alzeyer 
Modell“ vorzunehmen.

Die Berechnung der Ersatzgeldzahlung nach dem Alzeyer Modell ergibt 
folgendes Ergebnis:

Vorhaben; Brichh-ng 2 VN4EA 
Gemarkung: S i e n 
Antragsteller: BayWa

Az: iari3 ANSCH 2D14-? 
Ctturi; 11,11.2016 Bearbeiter:

BrrtSdrCKjen Verfahren Decteltrig Vfestas 136
Nhberhche [rrj
Rtcrradus [rrj 68
GesarrthchEfrri 217,00
Rtorkrasfläch^rr?) 14.526,76

Ertrag nötig
zu berücksicttigencte Vcrbdastung (= \AO\ o. a)

(iatn=3,1416)
O
O

Bmittling Kampe nsations bedarf V\S^

Anzahl WEA \AEABez.

VNEAlfcl Nh.
"iT im 
Wndpark

MUFV
Faktor

Rtorkrasfläch^rrf

Berücksichtig
ong
Vcrbelasturg 
VS'n (ab n=4) Kcrrp. Räche

Rächa>
ansäz[3]

1 V\EA 1 1 3 14.526,76 1,000 43.580

2 \AEA2 2 3 14.526,76 1,000 43580

2
CT7 -lß-1ZAisct-ensurrme 87.161

Z-Bdt^vcn 5 %je angsfergere 10 m über 100 m Gesarrthche
Ges.l-Öhe[ni 217,00 __________
höe >100 rr 117,00 12 0,05 Zijschlagfaktor 0,6 52296
afc^. este 
20müber 
Grurd, de 
real
kerrpensiert 20 2 0,06 Abschlag 0,10 -8716

43580

Gesarrtkcrrpensati ondl äche{rrf]: 130741
in ha 1307

.=jeV\iEA{ha]: 6,54
Als Bsstzzahirg i. S. § 15 (6) ENstSdrCerrechnst sich uter Berücksichtigirg des sog Aus- 
^ädTsrreßnahrTTen-Ffelerenzuvertes ven 6 37 en^ Körrper^iansfl äche eine Surmevri

(Start 2016: 2,91 ^rtf + Fäcttp-as 2006^3 in Sie n) ^ _______ 440597]
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^ r°de"S niCht -~ne. da

keine Grundlage nach dem BNatSohG für e^e Dackelunglrglbt lnSbeSOndere

SsHF“ är-ä-ra

Gemarkung^ern^ägfs.SZ^UR/qm^^'8^^ fUr daS Jahr 2016 in der

^QWftefctrergMtert€^rrf (beti-aU fei aif 2D Jbhre)
«Her ^acNuig der nach dessen BmtUijTg im Jahr 
berücäochögenden Steigeruigsate 2 Prazert
(aus Tabdle ist dsr imjeAeili^i v^hr aTZLsetzmcte AC3Vl-F^f5 

2011 ind. 19%Mfl/a

gez- Qä Stand 01.01.2015
20102011 ZU

(allg BtchLrgsirctec LeberBhäturg; 
tsrenzvvert €/rrf adesbar)

Areah
Jöhr(n)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20

n-- , , ina. iy/oMn/a A3Vl^feferenzwert^m- ohne F^htl--------------5mlHachenberei (Stellung Ankauf Ader nach BodenrichbAert Sen Q400 '------------IS
Q40

AC3\AV^rt

JdT
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 
2021 
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Aufwextrg .+Rächt ^sarrtind. 2

eF&cht 2%aag3-uTg
ind. 2% 

Soga-cngC
fir 23 
v£hre

%Sa^TjTg
€2,69 0,00 269" 0,40 309

209 0,05 274r 0,40 314274 0,05 280’' Q40 320280 0.06 285'' 040 325
285
291

0,06
0,06

291
297"

Q40(-
0,40

3311
337

297 0,06 303" 040 3433,03 0,06 3.09" 0,40 349
3.09 0,06 315r 0.40 3563,1h 0,06 321r 0,40 3613,21 0,06 328" Q40 3683,28 0,07 334" Q40 374
3,34 0,07 341" Q40 381
3,41 0,07 348" Q40 3883,48 0,07 355" Q40 3953,55
3,62
3,69

0,07
0,07
0,07

362"
369"
3,77"

Q40
Q40
0,40

4,02
4,09
4,17

3,77 Qce 384" Q40 4243,84 0,06 3,92" 0,40 432
€(baito)

Die Ersatzzahlung in Höhe von 440.597,00 € ist zu zahlen an;

Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 
Bankverbindung: Landesbank Baden-Württembera 
BIG; SOLADEST600 ü
IBAN; DE77 6005 0101 0004 6251 82
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F<* sind folaende Angaben in der Überweisung zu machen.
Empfänger der Zahlung: Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) 
Betreff der Überweisung; Bezeichnung des Vorhabens,
Angabe der^ehörd^die den Zulassungsbescheid erlassen hat mit 

Datum und Aktenzeichen

Die Zahlung ist vor Baubeginn zu leisten und der Unteren
Immissionsschutzbehörde nachzuweisen.

14.7 Ökologische Baubegleitung

Zur Einhaltung der naturschutzfachlichen Nebenbestimmungen ist eine 
ökologische Baubegleitung durch eine fachkundige Person vor und wahrend der 
Bauphase vorzusehen. Der ökologischen Baubegleitung obliegen insbesondere
folgende Aufgaben:

. Bei der Einweisung von beauftragten Baufirmen hat die mit der 
ökologischen Baubegleitung beauftragte Person mitzuwirken und auf 
Hip iimweltrelevanten Begebenheiten hinzuweisen.

. Die mit der ökologischen Baubegleitung beauftragte Person hat die 
Einhaltung der naturschutzfachlichen Nebenbestimmungen zu 
kontrollieren.

Die mit der ökologischen Baubegleitung beauftragte Person 
dokumentiert den umweltrelevanten Bauablauf in geeigneter Form,

Spätestens 6 Wochen nach Beendigung der Baumaßnahmen ist die 
og Dokumentation mit einer Bestätigung über die Einhaltung der 
naturschutzfachlichen Nebenbestimmungen der Unteren 
Naturschutzbehörde vorzulegen. Dauern die Baumaßnahmen langer 
als 4 Monate, so ist spätestens 5 Monate nach Baubeginn und dann 
alle weitere 5 Monate ein Zwischenbericht der ökologischen 
Baubegleitung mit o.g. Dokumentation und jeweils mit einer 
Bestätigung über die Einhaltung der naturschutzfachlichen 
Nebenbestimmungen der Unteren Naturschutzbehorde vorzulegen.

14.8 Sonstige Nebenbestimmungen

Die nicht landwirtschaftlich genutzte Mastfuß-Umgebung sowie die 
Nebenflächen wie beispielsweise die Kranaufstellfläche sind für Kleinsauger 
unattraktiv zu gestalten, um eine Anlockung von Greifvoglen und Eulen im 
Bereich der WEA zu verhindern.
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15. Forstrechtliche Nebenbestimmungen

15.1

Gemarkung Flur
Sien 3
Sien—------------- ------ ---------—. J 4

Flurstück
108
54

WEA
4 ___
5

mit einem Flächenbedarf (nF) aufgrund der vorliegenden Planung von:

Dauerhaft
Anlage

Fundament
WEA 4

575
WEA 5 Gesamt

Dauerhaft

Dauerhaft

Kranstell- und
Montaqefläche
Kranausleqer

1.041
D/4

1.067
1.149
2.108

Dauerhaft
Temporär

r Gesamt
Lager-/
Montaqefläche

1.701
24

2.071
24

3.772
659 4.097 4.756

Dauerhaft und 
Temporär

Gesamt 2.360 6.168 8.528

autundtMAbs8; Nr'llafb ™ ^28 „F
imJn . “ U55' 5 LWaldG, i.d F vom 30 11 9nnn ro\/Di odurCh Artikel 1 des Landesgesetzes vom OS^O 2007 
^Bl. s. 193] unter Maßgabe der in Ziffer 2 genannten Auflagen S

15.2

15.3

15.4

SSsr-ÄÄ-ÄSS

Die Rodungsmaßnahmen dürfen erst durrhrifafrihrt 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen für das Vorhaben vorliegen. Wenn 3 8

ÄuTÄ^

befÄnÄ

ar^^e d°rirr
wieder aufzuforsten. LWaldG ordnungsgemäß

RoduÄ:^£

befristete selbstschuldnerische Bankbürgschaft mit einer VeSchtseridärunn
770 771 BGBlfun|rbh'nfe0htUn9’ der AufrechnunS un<J der Vorausklage (§§ 
auf0, 771 BGB) unabhanSig von anderen äffentlich-rechtlichen Bestimmungen

f3O301nn0nn«<ihV'!?^en.: Elftausenddreihun<lertsechzehn Euro)
(30.000,00 € / ha befristete Rodungsfläche) ’
festgesetzt.
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15.5

Dip unbefristete selbstschuldnerische Bankbürgschaft ist zugunsten der 
B mSdvBehörde zu bestellen und vor Beginn der Rodungsmaßnahme 
vorzuleqen Die Bankbürgschaft wird dann zurückgegeben werden wenn die 
WiedtrauSors ung mit standortgerechten. heimischen Baumarten 
abgeschlossen und der Zustand einer gesicherten Kultur eingetreten ist.

Als waldbauliche Aufwertungsmaßnahme ist für die dauerhaften
Rodunasflächen von ca. 0,4 ha innerhalb von zwei Kalenderjahren nach 
Inbetriebnahme der Anlage eine Ergänzungspflanzung Umfang
mit standortangepassten Laubbaumarten im Gemeindewaid Sien in 
Abteilung 4b durchzuführen, wie im 1. Nachtrag zum Fachbeitrag Naturschutz 
vom Auqust 2014 festgelegt (siehe folgende Kartendarstellung).
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15.6

77f) 771 rod\ ., .. ^9’ der Aufrechnung und der Voraussklaae ^ss770, 771 BGB, unabhang,g von anderen öffentlich-rechtlichen Bestfmmungln

,1-0:0n0n0’00 € (in Worten; Zehntausend Euro)
(25.000.00 €/ha). '

festgesetzt.

15.7

Bimsl“e ^“en6^6 BanRkbür9scha« ia' zugunsten der 

E°S!!e9en- a6 Bankbüraschaft wird dann zuerr^ageLnweTnmwennhS!J

15.8 Hinweise

nprndff31^ [J30*1 ^ LWaldG nur mit Genehmigung der Forstbehörde
gerodet und in eine andere Bodennutzungsart umgewandelt werden.

Durch Auflage ist aufgrund §14 Abs. 5 LWaldG sicherzustellen dass von dpr
Genehrmgung zur Waldumwandlung erst dann Gebrauch gemacht werden 
70W n daS Vorhaben auf der Fläche zulässig ist. Da Wald aufgrund seiner 
Zpnt?!*6" p0Slt,v.en Wirkungen für die Umwelt und die GeseHschaft eine 
Zentralressource darstellt, soll damit eine vorschnelle Zersförung dieset
hilf Mtl9Han9e!f9ten Okosystems vermieden werden, solange keine9Gewähr
SScfd^h^rfst 9er°deten FläChe baaba«'g<a Vererbefn

hppm'T deAr Befriftun9 der Umwandlungsgenehmigung liegt darin begründet
Gesamte UT^Un?en 3Uf die 'n den §§ 1 und 6 LWaldG beschriebenen 
Gesamtheit und Gleichwertigkeit der Waldwirkungen zu mindern Dazu ist die
gerodete Flache im Anschluss an die Genehmigungsdau^ na^Bl^chGlm

mne eines größtmöglichen gesellschaftlichen Gesamtnutzens umgehend 
wieder in multifunktionalen Wald zu überführen. aminuizens umgehend

Wird die Genehmigung zur Umwandlung nach § 14 Abs 1 Satz 5 LWaidr 
betatat erteilt, so ist durch Auflagen in Verbrndung mit efnef BQrSft
ÄSSSÄT GrUnd$,ÜCk innerha'b anSa-seB„?„SS

KiSrh,,feSpemeinSamen Rundschreibens des Ministeriums für Wirtschaft
de^ Mi^i?’ Ener9ie U,n,d LandesPla"ung, des Ministeriums der Finanzen’ 
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung Weinbau und 
Forsten und des Ministeriums des Inneren, für Sport und SasLktur 
Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013 „Hinweise für die BeurteTung de 
Zulass'gkeit cier Errichtung von Windenergieanlagen in RÜSSnd-Pfab 
(Rundschre^en Windenergie)“ sind Ausgleichsmaßnahmen nach Forstrecht i
AiifwpdtfWertU^9Srßnahmen In besteher|den Wäldern. Als waldbauliche 

ufwertungsmaßnahme ist für die dauerhaften Rodungsflächen von ca. 0,4 ha
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eine Ergänzungspflanzung im gleichen Umfang mit standortangepassten 
Laubbaumarten vorgesehen.

n.irrh Auflaae ist sicherzustellen, dass die Ergänzungspflanzung durchgeführt 
und zu9gesioTerten Kultur etabliert wird. Die Bankbürgschaft ,st e.n 

oeeianetes Mittel, um dies zu gewährleisten.

Aus forstlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Rodung, wenn die 
geforderten Auflagen umgesetzt werden.

Alle weiteren Planungsänderungen sind zeitnah mit der Forstbehörde 

abzustimmen.

16. Wasserrechtliche Nebenbestimmungen

Sofern im Rahmen des Wegebaus oder Verlegung der Kabeltrasse
Maßnahmen im 10-m-Bereich von Gewässern l"- °rdnun| (^Uhr“gen 
anrh nur zeitweise wasserführende Gewässer) wie z. B. Verrohrungen, 
KreSzunoen oder Verlegungen erforderlich werden, ist rechtzeitig eine 
Genehmigung nach § 76 LWG mit aussagefahigen Planunterlagen gesondert

zu beantragen.

17. Nebenbestimmungen des Stromnetzbetreibers
Zur Vermeidung von Besohädigungen der Netzanlagen (z^a durch Eisabe«rf 
oder Schwingungen der Leiterseile in der von der WEA deel"*luss’®" 
Windstromung) dürfen die Eigeneizeugungsanlagen nicht in den 
Schutzstreifen der Mittelspannungsfreileitungen hineinragen.
Hierfür ist im ungünstigsten Fall ein Abstand von mindestens 15 m zwischen 
den Rotorspitzen und der Mittelachse der Freileitung emzuhatten. Auß®rdem 
dürfen die Netzanlagen nicht von der Nachlaufströmung der Anlagen erfasst

werden.
Der Abstand wird bei den geplanten WEA jedoch nicht eingehalten. Die 
BayWa r.e. Wind GmbH, Müncen hat deshalb tererts d,e Moghchkcit einer 
Verkabelung der 20-kV-Mittelspannungsfreileitung bei der Westnetz GmbH, 
Idar-Oberstein angefragt.
Die Westnetz GmbH, Idar-Oberstein stimmt der Errichtung der 
Windenergieanlagen unter der Voraussetzung zu, dass die Kosten und ggl
erforderliche Genehmigungen für die Verkabelung oder Versetzung der
bestehenden 20-kV-Freileitung von der BayWa r.e. Wind GmbH, München 
i'ihpmnmmen werden.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass die elektrische Aufnahmefähigkeit des 20-
kV-Minelspannungsnetzes in Sien begrenzt ist. Der Anschluss von größeren 
Windenergieanlagen bzw. Windparks mit hoher Nfnn^tu^ f nU' anej^ 
110-kV-Hochspannungsnetz möglich. Dazu ist die Verteg 9 
Mittelspannungskabels zur nächsten Umspannanlage bzw. die Errichtung 
einer neuen 110-kV/20-kV-Umspannanlage erforderlich,



18.

18.1

18.2

Nebenbestimmungen zur Telekommunikation

SSÄJÄ***" f SiCh
der Baumaßnahme (Zuwegung) berührt werden ' 6 "f ''0n

dami^kcfstenintensiv^Verändemnaen^^^H60 Sind ZU b--ksichtigen,
Veränderungen an dlnAXen durch mnhT ""n W^den Ei9e™ächtige
GmbH beauLgte U^t9eennn?cmzhu,ässig™„ndder “ DeUtSChland 

Lag^diese^Anlagen eimweisen^^^^^^^^^^^^^0'r,^^eV9®naC^r

18.3

19. Rückbau der Anlagen

19.1

19.2

U-mz-s ■ ....

(datiertEine entsprechende Erklärung 
Genehmigungsbehörde vor. auf den 14.07.2016) liegt der

qtlLnICheHtelAnp der Erfüllun9 der vorstehenden Betreiberpflicht nach
ÄgtÄ^

402.897,00 €
(vierhundertzweitausendachthundertsiebenundneunzig Euro)

in Form einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bankbürgschaft mit einpr 
Ver^ichtserklärung auf die Einrede der Anfechtung, der Aufrechnung und dT

Vorausklage (§§ 770. 771 BGB) zu erbringen. Die Bürgschaft hat zu r„n*t*n 
des Landkreises Birkenfeld als Gläubiger zu erfolgen.
Der Betrag errechnet sich wie folgt:

Rückbaukosten in 
Herstellungskosten;
Herstellkosten je Anlage
für 2 Anlagen;

Höhe von 5 % der

2.877.836,50 € 
5.755.673,00 € 

davon 5 %

Aufzinsung des Betrages mit einer Inflationsrate 
von 2 % für 20 Jahre ergibt die Höhe der 
Ruckbaubürgschaft

Die Genehmigung wird erst mit Eingang der Bürgschaftsurkunde bei dP7 
Kreisverwaltung Birkenfeld wirksam (aufschiebende Beengung)

287.783,65 €
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Begründung

1. Allgemeiner Teil

^rhmiguSso |

eingegangen am ^.09.2913} vo^ der o ^ Qbernommen^
DÜ^hTch°M0he E7l!;lng v3 14.07,2016 hat die BayWa r.e Wind GmbH 
Münche^den Antrag für die WEA 1, 2 und 3 zurückgezogen, so dass sich 
noch die WEA 4 und 5 im Genehmigungsverfahren befanden.

12 ssäss uÄrffi0:8^
Zjffer 1.6 2Sdes Anhangs 1 zur 4. BImSchV (vereinfachtes Genehmigungs­

verfahren).

i.3 Die Anlagen sind auf Grund
hen/orzurufen oder in andererWeise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 
zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen.

4 /. x/prpinbarkeit des Vorhabens mit den planungsrechtlichen Grundlagen
(Regionaler Raumordnungsplan Rheinhef enf
Hpp Vprbandsaemeinde Herrstein) wurde aufgrund der Stellungnahme oer Sa^fÄlanungsbehOrda vom 0^12,2016 sowia dar Steilungnahma

Demnach liegen die WEA 4 und WEA ^innerhalb des Windkraft-Vorrang- 
ge«as deÄägtrnalpfans. örtlicha Balanga, dia bai dar Flächannutzungs 
Planung berücksichtigt wurden, nicht jedoch bei der re9lona'P a^r'Sch®] 
Ausweisung des Vorranggebietes und dem Vorhaben entgegenstehen, sind

nicht gegeben.
Der Ministerrat Rheinland-Pfalz hat am 27.09.2016 den E^rf ^ Dritten 
Landesverordnung zur Änderung der Landes 9
Landesentwicklungsprogramm zur Anhörung gemäß §§ 6 Abs, 4 und 8 Abs. 
Landesplanungsgesetz freigegeben.

Damit lieaen soq. in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung vor, die 
bei der Entscheidung über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
berücksichtigt werden müssen. Die Genehmigungsbehörden haben daher bei 
der Bearbeitung von Verfahren zur Genehmigung von w'nclkraft^®n 
Abwäounosentscheidung dahingehend zu treffen, ob g 
Entgegenstehens von in Aufstellung befindlichen Zielen ^ Ta®
eine Genehmigung zu versagen ist oder der Investitionsschutz der
Antragsteller überwiegt.
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zu z 163 h der

arzfz ÄernM“r h^ndashÄTh ™r usmr,i1Eneraie'
*ste^„6uUnada2u9sg°S6 W-n. D^ThÄnT

Vh rann , T'9un9i. hren dem unternehmerischen Vertrauensschub

planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.“ ^

Da wie oben dargestellt eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit d^n 
p anungsrechtlichen Grundlagen gegeben ist. sonstige örtliche Belanqe nicht 
7pif9rahenSteheK S°Wie daS Genehmi9un9sverfahren innerhalb des genannten 
Sfr«SÄW"d" kana iSt diS p,anun8srechtfche Zulässig-

Die Ortsgemeinde Sien hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 19 09 2013 ihr 
Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch zu dem Vorhaben (Errichtung von
Cmh^h ^ WEA) erteilt Für das Vorhaben der BayWa r e Win3 
GmbH hinsichtlich der Errichtung und des Betriebes der WEA 4 und 5 hat der
Ortsburgermefster der Ortsgemeinde Sien am 28.07.2016 die Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens erklärt. Dieses wurde durch den Beschluss des 
Ortsgemeinderates Sien am 19.09.2016 bestätigt.

sielluÄTvoX“^0" f°l9enden BehÖrden Und Fachste"e" -r

■ Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein
Untere Naturschutzbehörde, Kreisverwaltung Birkenfeld 
Untere Wasserbehörde, Kreisverwaltung Birkenfeld 
Untere Landesplanungsbehörde, Kreisverwaltung Birkenfeld 
Brandschutzreferat, Kreisverwaltung Birkenfeld 
Untere Bauaufsichtsbehörde, Kreisverwaltung Birkenfeld 
SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Idar-Oberstein

■ Landwirtschaftkammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach
■ Landesbetrieb Mobilität, Bad Kreuznach

Landesbetrieb Mobilität, Fachgruppe Luftverkehr, Flughafen Hahn 
Trier ra direktl°n Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie,

■ Forstamt Bad Sobernheim
■ Westnetz GmbH, Idar-Oberstein
■ Deutsche Telekom, Mayen
■ Deutscher Wetterdienst, Offenbach
■ Fernleitungsbetriebsgesellschaft, Idar-Oberstein

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr, Bonn



44

■ Bundesnetzagentur, Berlin
■ Kreisverwaltung Kusel
■ Kreisverwaltung Bad Kreuznach

1.7

1.8

1.9

1.10

Diese Behörden/Fachstellen äußerten keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Durchführung des Vorhabens, wenn die von ihnen vorgeschlagenen 
Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid aufgenommen werden.

Der Deutsche Wetterdienst hat innerhalb der nach § 11 der 9. BlmSchVO 
vorgegebenen Frist von einem Monat keine Stellungnahme abgegeben. Es ist 
in diesem Falle im Sinne der vorgenannten Vorschrift davon auszugehen, 
dass die beteiligte Stelle sich nicht äußern will und somit keine Emwande 
gegen die geplante Anlage erhebt.

Die Antragsunterlagen und fachlichen Stellungnahmen lagen am 12.12 2016 
vollständig vor. Die Verpflichtungserklärungen zur Eintragung der Baulasten 
für die Sicherung der Abstandsflächen lagen am Tag der 
Genehmigungserteilung noch nicht vollständig vor. Aus diesem Grund ergeht 
der Bescheid unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Genehmigung 
erst mit Eintragung aller Baulasten gemäß § 86 Landesbauordnung in das bei 
der Kreisverwaltung Birkenfeld bzw. in das bei der Kreisverwaltung Kusel 
geführte Baulastenverzeichnis wirksam wird.

Somit hat die Überprüfung sämtlicher Antragsunterlagen und Stellungnahmen 
der beteiligten Fachbehörden ergeben, dass unter Beachtung aller in diesen 
Bescheid aufgenommenen Nebenbestimmungen und unter Erfüllung der in 
Ziffer II 1.1 genannten Bedingungen, die Genehmigungsvoraussetzungen des 
§ 6 BImSchG erfüllt sind. Der Antragsteller hat folglich ein Recht auf Erteilung 
der Genehmigung.

1.11 Die Aufnahme der Nebenbestimmungen ist zur Wahrung des Wohls der 
Allgemeinheit erforderlich.

1 12 Zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen und sonstiger Gefahren 
bleibt gemäß § 17 BImSchG die Aufnahme nachträglicher Anordnungen
Vorbehalten.

1 13 Die Kreisverwaltung Birkenfeld ist nach § 1 der Landesverordnung über 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzgesetzes und der 
Anlage hierzu für die Erteilung der Genehmigung zuständig.
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»V. Kostenfestsetzung

Die Kosten im vorgenannten Verfahren werden auf insgesamt

110.185,46 €
(in Worten: einhundertzehntausendeinhundertfünfundachlzig Euro) festgesetzt

SLes“Ä Gefh AandeSfMhrengesetzes

Porsten und Verbraucherschub (Besonderes^eSnSohn^^^ UmWe"'

s=5=s~£sr
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1. Gebühren für die genehmigten WEA 4 und WEA 5

Verwaltungsaufwand (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 LGebG) 

:ür alle 5 WEA im Verfahren; 2.293,20 € 
davon 2/5 für die 2 genehmigten WEA 917,28 €

Wirtschaftlicher Wert der Genehmigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 LGebG)
Herstellungskosten 2 WEA: 5.755.673,00 €

./.

5.255.673,00 €

davon 1 % 52.556,73 €

+ Grundgebühr 2.000,00 €

54.556,73 €

/ 3% da Genehmigung für 2 WEA 1.636,70 €

52.920.03 €
52.920,03 €

Zwischensumme

+ Sachaufwand
24,90 € für alle 5 WEA im Verfahren 

davon 2/5

+ Gebühren für die Mitwirkung anderer Behörden

SGD Nord, Gewerbeaufsicht 1 588,32 €

Untere Naturschutzbehörde 5.880,00 €

Untere Bauaufsichtsbehörde 440,82 €

Untere Wasserbehörde 93,60 €

Untere Landesplanungsbehörde 1.170,00 €

Brandschutzreferat 187,20 €

IBM Mobilität, Luftsicherheit 800,00 €

Landwirtschaftskammer 750,00 € 10.909,94 €

Davon 2/5

Forstamt Bad Sobernheim

4.363,98 €

20,000,00 €

53.837,31 €

9,96 €

24.363,98 €

gesamt
78.211,25 €
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2J3ebühren für die WEA 1, WEA 2 .mri wfa

Verwaltungsaufwand (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 LGebG) 

für alle 5 WEA im Verfahren; 2.293,20 € 

davon 3/5 für die 3 zurückgezogenen WFA

wirtschaftlicher Wert der Genehmigung ((, y Abs. 1 Nr 2 LGebG) 
Herstellungskosten 3WEA; 8.633.509,50 €

~------------- ---------——------------------ ------------------- 500.000,00 £

8.133.509,50 €
davon 1 %

81.335,10 €
+ Grundgebühr
—--------—------------------------ ---------------------- -------------2.000,00 €

__-_____________ 83.335,10 €
Zwischensumme

ermäßigt um 70 % 

nach § 15 Abs. 2 Satz 2 LGebG 

verbleiben

3j_ Antrag zurückgezogen am 14.Q7 ?nifi

1.375,92 €

+ Sachaufwand

24,90 € für alle 5 WEA ursprünglich 

davon 3/5

+ Gebühren für die Mitwirkung anderer Behörden 14,94 €

SGD Nord, Gewerbeaufsicht 1.588,32 €
Untere Naturschutzbehörde 5.880,00 €
Untere Bauaufsichtsbehörde 440,82 €
Untere Wasserbehörde 93,60 €
Untere Landesplanungsbehörde 1.170,00 €
Brandschutzreferat 187,20 €
LBM Mobilität, Luftsicherheit 800,00 €
Landwirtschaflskammer 750,00 €

davon 3/5

10.909,94 €

6.545.96 €
6.545,96 €

gesamt
31.974,21 €
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Der Betrag ist
dfe Kreiskasse Birkenfeld zu überweisen ^ ^ 0000 20 50 95, BIG:
BILADE55XXX, Gläubiger Identifikationsnr.: DE76 BIR0000010733).
ppmäß S 80 Abs 2 Nr 1 VwGO entfällt die aufschiebende Wirkung ^ontWlder.s^urCpn5Jnnp

Rpchtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescb.d kann ^ eines ^"-nacf, ^eka^abe W=cb

Schn^ewiesenstraße 2D6er557:5 Birnfeld f i"^^ d“t

Schriftform kann durch die elektromsc e ^ elektronischen Signatur nach dem
elektronische Doku^ ^'^^^Ve^endung der elektronischen Form sind besondere 
Signaturgesetz zu versehen. Bei der V 9 ,|rn lnternet unter httD://www.rlp-_
teehnische des Menupunktes "VPS" aufgeführt sind. Auf

«“0^^ Widerspruche sind an folgende Adresse zu senden: ky,

hir@DOStstfelle.rlp.de .

Mit freunc liehen Grüßen 
im Auftra j

(Anja Schu

mailto:hir@DOStstfelle.rlp.de
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Ausfertigungen des Bescheides erhalten

in Papierform auf dem Postweg:

• Ortsgemeinde 
55758 Sien

über

Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 
Brühlstr. 16 
55756 Herrstein

• Ortsgemeinde 
67744 Hoppstädten

über

Verbandsgemeindeverwaltung 
Lauterecken-Wolfstein 
Schulstr. 6a 
67742 Lauterecken
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Ausfertigungen des Bescheides erhalten

in digitalisierter Form per Email:

Verbandsgemeindeverwaltung

• Untere Naturschutzbehörde

• Untere Wasserbehörde

• Untere Bauaufsichtsbehörde

• Untere Landesplanungsbehörde

• SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht; Idar-Oberstein

• Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach

• Landesbetrieb Mobilität, 55543 Bad Kreuznach

• Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 
Fachgruppe Luftverkehr, Flughafen Hahn

• Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Trier

• Forstamt

• Westnetz GmbH, Idar-Oberstein

• Deutsche Telekom, Netzproduktion GmbH, Mayen

• Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH, Idar-Oberstein

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn

Ii^w6UcJL1w\ '^-wvJL

,,iu.. UVlS
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LANDKREIS ^KENFELD

Kreisverwaltung Postfach 1240
Birkenfeld_______ Schneewiesenstraße 25 55760 Birkenfeld 

55765 Birkenfeld

Ortsgemeinde 
55758 Sien

über

Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 
Brühlstr. 16 
55756 Herrstein

Kreisverwaltung Birkenfeld 
Abt. 6 - Bauen und Umwelt - 
Az.: 62-690-018/13 ANSCH 
(Systemnummer: 2013-0018)
(Bei Rückfragen bitte angeben)
Auskunft erteilt: Anja Schulz 
® 06782 - 150 
bei Durchwahl 15 -629 
Telefax 06782/15-691 
Verw.-Geb. II, Zi-Nr.:2.12

e-mail: a.schulz@landkreis-birkenfeld.de 
Internet: www. landkreis-birkenfeld. de

Birkenfeld, 20.12.2016

Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Antrag vom:
30.08.2013
Antragsteller:

Eingang am:
09.09.2013

Herzog-Heinrich-Str. 13, 80336 MünchenBayWa r.e. Wind GmbH,
Vorhaben:
Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen; 2 WEA Vestas V 136' Nabenhöhe 149 m 
stamjort:UrChmeSSer 136 m' Gesamthöh® ^ ">■ Nennleistung 3,45 MW NabSnh0he 149 m'

WEA Gemarkung Flur Flurstück Koordinaten HTM 3?
X YWEA 4 Sien 3 108 393 320 5 504 813

WEA 5 Sien 4 53 393 182 5 504 462

Sehr geehrte Damen und Herren,

den beigefügten Genehmigungsbescheid übersenden wir Ihnen mit der Bitte um 
Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

(Anja Schulz)

mailto:a.schulz@landkreis-birkenfeld.de
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LANDKREIS ^KENFELD

Kreisverwaltung
Birkenfeld

Postfach 1240 
Schneewiesenstraße 25

55760 Birkenfeld 
55765 Birkenfeld

Ortsgemeinde 
67744 Hoppstädten

über

Kreisverwaltung Birkenfeld 
Abt. 6 - Bauen und Umwelt - 
Az.: 62-690-018/13 ANSCH 
(Systemnummer: 2013-0018) 
(Bei Rückfragen bitte angeben) 
Auskunft erteilt; Anja Schulz 
S 06782 - 150 
bei Durchwahl 15 -629 
Telefax 06782/15-691 
Verw.-Geb. II , Zi-Nr.;2,12

Verbandsgemeindeverwaltung
Lauterecken-Wolfstein
Schulstr. 6a 
67742 Lauterecken

e-mail: a.schulz@landkreis-birkenfeld.de
Internet: www.landkreis-birkenfeld.de

Birkenfeld, 20.12.2016

Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Eingang am; 
09.09.2013Antrag vom;

30.08.2013
BayWa're. Wind GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 13, 80336 München

Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen 2 WEA Vestas V 136; Nabenböhe 149 m, 
Rotordurchmesser 136 m, Gesamthöhe 217 m, Nenhleistung 3,45 MW

Sehr geehrte Damen und Herren,

den beigefügten Genehmigungsbescheid übersenden wir Ihnen mit der Bitte um 

Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

(Anja Schulz)

mailto:a.schulz@landkreis-birkenfeld.de
http://www.landkreis-birkenfeld.de

